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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit einer Motion forderte Nationalrat Erich Hess (svp, BE) die Abschaffung des
Doppelbürgerrechts bei zukünftigen Einbürgerungen. Die BaZ thematisierte kurz nach
Einreichung des Vorstosses die SVP-interne Gespaltenheit in dieser Frage. So habe die
SVP auch Unterstützer unter Auslandschweizern und sei zum Teil sogar mit
Auslandschweizerlisten zu den Nationalratswahlen angetreten – wie viele davon auch
die Staatsbürgerschaft ihres Wohnsitzstaates besitzen ist unbekannt und habe für die
Kandidatur keine Bedeutung, wird Miriam Gurtner, ehemalige Fraktionssekretärin der
SVP Schweiz und Zuständige für die Auslandschweizerkandidaturen, zitiert. Im
Nationalrat fand der Vorstoss ausser bei Vertretern der SVP- und FDP-Fraktionen
keinen Anklang. Bundesrätin Sommaruga führte aus, das Doppelbürgerrecht habe seit
seiner Einführung 1992 nie zu erheblichen Problemen geführt. Hess' Argument der
Zweiklassengesellschaft liess sie nicht gelten: Doppelbürger hätten in der Schweiz die
genau gleichen Rechte und Pflichten wie „Nurschweizer“. Dass sie zusätzlich in einem
Land ausserhalb der Schweiz wählen und abstimmen können, sei ihr Recht und daraus
erwüchsen für die anderen Schweizerinnen und Schweizer keine Nachteile. Mit 110 zu
63 Stimmen bei 16 Enthaltungen lehnte die grosse Kammer die Motion im Sommer 2016
ab. Die Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen stimmten geschlossen
dagegen. 1

MOTION
DATUM: 12.06.2017
KARIN FRICK

Die Voraussetzungen für eine erleichterte Einbürgerung seien im Bürgerrechtsgesetz
sowie in der dazugehörigen Bürgerrechtsverordnung, die nach der Abstimmung über
die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration in
revidierter Form in Kraft getreten sind, hinreichend definiert, befand sowohl die
Mehrheit der SPK-NR als auch des Nationalratsplenums. Demnach gab die grosse
Kammer im Sommer 2019 einer parlamentarischen Initiative Hess (svp, BE) keine Folge,
die vier Mindestkriterien für die erleichterte Einbürgerung (keine rechtskräftige
Verurteilung zu einer hohen Freiheitsstrafe, kein Sozialhilfebezug, Nachweis über gute
Sprachkenntnisse sowie über ausreichende Kenntnisse des Staatsaufbaus und seiner
Geschichte) im Bürgerrechtsgesetz verankern wollte. Die parlamentarische Initiative
war noch vor der Revision des Bürgerrechtsgesetzes eingereicht worden. Folge geben
wollte ihr allein die geschlossene SVP-Fraktion, die die Ansicht vertrat, der Bund müsse
angehalten werden, die materiellen Integrationsvoraussetzungen bei erleichterten
Einbürgerungen konsequenter zu überprüfen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK

Strafrecht

Der Nationalrat setzte sich in der Wintersession 2017 als Zweitrat mit den Änderungen
im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz zur Umsetzung der Pädophilen-Initiative
auseinander. Im Gegensatz zum Erstrat war hier Eintreten unbestritten. Von
verschiedensten Fraktionssprechern wurde betont, dass Artikel 123c BV nicht direkt
anwendbar und daher eine Konkretisierung der Verfassungsbestimmung auf
Gesetzesebene unerlässlich sei. Ähnlich wie im Ständerat wurde hingegen auch in der
grossen Kammer immer wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es sei, die Initiative
so wortgetreu wie möglich, aber gleichzeitig in den Schranken der rechtsstaatlichen
Grundsätze, insbesondere der Verhältnismässigkeit, umzusetzen. Die Meinungen
darüber, wie das beste Verhältnis von Wortlaut und Verhältnismässigkeit aussehe,
gingen jedoch erwartungsgemäss weit auseinander. So forderte Natalie Rickli (svp, ZH)
als Sprecherin der SVP-Fraktion den Rat auf, mehr an die Opfer zu denken als an die
Täter, und BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG) stellte klar, seiner Fraktion
sei „der Schutz der Kinder wesentlich wichtiger als die Erfüllung des Berufswunsches
eines verurteilten Straftäters.“ Auf der anderen Seite betonten die
Fraktionsvertreterinnen und -vertreter der SP, der FDP, der Grünen, der CVP und der
GLP die Wichtigkeit einer Härtefallklausel, die wenigstens einen minimalen
richterlichen Ermessensspielraum sicherstellt.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, beschäftigte sich die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2017
KARIN FRICK
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grosse Kammer im ersten Block der Detailberatung mit den Voraussetzungen für die
Anordnung der Tätigkeitsverbote. Sie hatte hier in drei Fragen über Minderheitsanträge
ihrer vorberatenden Rechtskommission zu befinden. Erstens wollte eine Minderheit
Arslan (basta, BS) bei der Definition des Begriffs „Kinder“ dem Ständerat folgen. Dieser
hatte beschlossen, dass nur Anlasstaten, die an Kindern unter 16 Jahren begangen
worden sind, automatisch zu einem lebenslangen Verbot von Berufen und Tätigkeiten
mit Kontakt zu Minderjährigen führen sollen. Im Gegensatz dazu beantragte die
Kommissionsmehrheit, sich an den bundesrätlichen Entwurf zu halten und die
Altersgrenze bei 18 Jahren festzusetzen – wie sie im geltenden Recht, namentlich im
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und Rayonverbot, schon
bestehe. Breiten Zuspruch erhielt der Antrag Arslan jedoch nur aus den Fraktionen der
Grünen und der FDP, womit der Minderheitsantrag wuchtig verworfen wurde und der
Nationalrat sich in dieser Sache dem Bundesrat anschloss. Zweitens beantragte eine
Minderheit Guhl (bdp, AG), die Antragsdelikte Exhibitionismus und sexuelle Belästigung
wieder in den Katalog der Anlasstaten für ein zwingendes, lebenslängliches
Tätigkeitsverbot aufzunehmen – und zwar bei Minderjährigen wie auch bei
Erwachsenen. Obwohl dieses Ansinnen eigentlich dem ursprünglichen Vorschlag des
Bundesrates entsprochen hätte, empfahl Bundesrätin Sommaruga, den Antrag Guhl
abzulehnen und der Kommissionsmehrheit zu folgen. Das Konzept des Ständerates sei
in diesem Punkt überzeugend und es mache durchaus Sinn, die beiden leichten
Straftatbestände aus dem Deliktkatalog auszuschliessen. Die Unterstützung der
geschlossenen SVP-, BDP- und CVP-Fraktionen reichte zusammen mit vereinzelten
weiteren Stimmen dennoch aus, um dem Minderheitsantrag Folge zu geben und den
Beschluss des Ständerates zu kippen. Als Drittes stimmte der Nationalrat über einen
Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH) ab, der auch den Straftatbestand der Pornografie zum
Eigenkonsum wieder in den Katalog von Anlasstaten einfügen wollte. Diesmal sprach
sich auch Bundesrätin Sommaruga für die Rückkehr zum bundesrätlichen Entwurf aus,
die dann mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor auch beschlossen wurde.

Der zweite Block beinhaltete die Ausnahmebestimmungen, die Überprüfung der
Tätigkeitsverbote und alle restlichen Bestimmungen. Hier beantragte eine Minderheit
um Natalie Rickli (svp, ZH), die Härtefallklausel ganz aus dem Gesetz zu streichen; die
vom Ständerat eingefügte explizite Ausnahmebestimmung für Fälle einvernehmlicher
Jugendliebe genüge vollends. Mit 101 zu 73 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich
der Nationalrat jedoch für die Beibehaltung der Härtefallklausel aus. Dagegen stimmten
neben der geschlossenen SVP-Fraktion die Mehrheit der BDP-Fraktion sowie
Vereinzelte aus den Fraktionen der FDP, CVP und SP. Eine weitere Kampfabstimmung
gab es zur Frage der Überprüfungsmöglichkeit bei lebenslänglichen Tätigkeitsverboten.
Während die Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgen und keine
Überprüfungsmöglichkeit vorsehen wollte, beantragte eine Minderheit Tschäppät (sp,
BE), die bundesrätliche Lösung mit Überprüfungsmöglichkeit nach 10 Jahren für nicht
pädophile Täter zu übernehmen. Eine zweite Minderheit Bauer (fdp, NE) legte indes
einen Kompromissvorschlag dar, wonach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot
grundsätzlich nicht aufgehoben werden kann, es sei denn ein unabhängiges Gutachten
stellt fest, dass kein Risiko mehr besteht. Mit dieser Formulierung sollte ein Konflikt mit
der EMRK vermieden werden. Im Rat scheiterten beide Minderheitsanträge deutlich am
Widerstand der SVP- BDP-, GLP- und CVP-Fraktionen. Ein Einzelantrag Nidegger (svp,
GE), der die explizite Ausnahmebestimmung für die Jugendliebe streichen wollte, blieb
chancenlos. Bei allen übrigen Bestimmungen folgte der Nationalrat den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit und schloss sich damit im Grossen und Ganzen dem Beschluss
des Ständerates an. Einstimmig nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an und gab sie damit zurück an den Ständerat zur
Differenzbereinigung. 3
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Grundrechte

Wie weit darf Humor gehen? Zu Beginn des Jahres 2014 wurde in den Schweizer Medien
eine moralistisch aufgeladene Humordebatte geführt. Den Auftakt bildeten Italiener-
Witze, die der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät (sp) im Rahmen der
Kulturreihe „Das Zelt“ zum Besten gab und die ihm eine Anzeige wegen Verletzung der
Anti-Rassismus-Strafnorm einhandelten. Es folgten Proteste gegen das Blackfacing von
Birgit Steinegger und Äusserungen über den jüdischen Humor durch Massimo Rocchi.
Im Zentrum stand jeweils die Frage, wo die Linie zwischen Freiheit von
Kulturschaffenden und Rassismus zu ziehen sei. Umstritten waren auch die als
antisemitisch eingestuften, aber dennoch restlos ausverkauften Auftritte des Franzosen
Dieudonné M’bala M‘bala in Nyon. Der Komiker war in Frankreich mit einem
Auftrittsverbot belegt worden. Eine präventive Zensur wurde jedoch von der
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Martine Brunschwig
Graf, abgelehnt. Die Anti-Rassimus-Strafnorm sei kein Zensurinstrument und führe
auch nicht zu einem landesweiten Lachverbot. Zudem belegten die Zahlen keine
Zunahme von Klagen gegen Rassismus seit der Einführung der Strafnorm im Jahr 1995. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.01.2014
NADJA ACKERMANN

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Der Nationalrat beriet in der Herbstsession 2020 als Zweitrat das Vorläuferstoffgesetz.
Weil sie in der vorgesehenen Regulierung des Erwerbs bestimmter Chemikalien, die
sich zur Herstellung von Sprengstoff eignen, eine massive Freiheitsbeschränkung für die
Bürgerinnen und Bürger sah, beantragte die SVP-Fraktion Nichteintreten. Deren
Vertreter Erich Hess (svp, BE) argumentierte, für eine effektive Terrorbekämpfung
müsse man eher «schauen, dass nicht jeder Terrorist in unser Land kommt», als
einzelne Substanzen zu verbieten und wenn, dann müssten konsequenterweise auch
Autos, Lastwagen und Messer bewilligungspflichtig gemacht werden, weil damit in
letzter Zeit die meisten Anschläge in Europa verübt worden seien. CVP-Vertreter und
SiK-NR-Mitglied Martin Candinas (cvp, GR) betonte hingegen, dass die Kommission
ohne Gegenantrag eingetreten sei, was zeige, «dass die Problematik niemals so gross ist
wie vorgetragen». Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp, ZH) hielt dem SVP-
Argument, das Gesetz stelle alle unter Generalverdacht, entgegen, dass es dieselbe
Partei sei, die beim Gesetz über die polizeilichen Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bereit sei, «für eine vermeintlich totale Sicherheit unsere
Freiheit zu opfern», die bei diesem Geschäft indes darauf abziele, wegen «ein bisschen
Bürokratie unsere Sicherheit aufs Spiel zu setzen». So fand das
Nichteintretensbegehren ausserhalb der SVP-Fraktion denn auch keine Unterstützung
und scheiterte mit 165 zu 27 Stimmen bei einer Enthaltung klar. In der Detailberatung
blieben zwei Minderheitsanträge Porchet (gp, VD) ebenso erfolglos. Erstens verlangte
die Grüne Nationalrätin, dass Diebstahl und Verlust von Vorläuferstoffen dem Fedpol
gemeldet werden müssen und nicht nur können, was die Ratsmehrheit jedoch als
schwierig durchsetzbar ablehnte. Zweitens wollte die Waadtländerin die systematische
Verwendung der AHV-Nummer durch das Fedpol aus Datenschutzgründen aus dem
Gesetz streichen, wovon die Ratsmehrheit zugunsten eines effizienten
Bewilligungsprozesses jedoch absah. Die somit unveränderte Vorlage nahm der
Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 164 zu 27 Stimmen bei zwei Enthaltungen an,
wobei der Widerstand vollumfänglich in der SVP-Fraktion zu verorten war.
Das gleiche Muster zeigte sich anschliessend auch in den Schlussabstimmungen, wo
der Nationalrat dem Gesetz mit 155 zu 41 Stimmen zustimmte und es der Ständerat mit
35 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung guthiess. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK
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Kriminalität

Der Nationalrat beriet in der Frühjahrssession die vom Bundesrat im Herbst des
Vorjahres vorgeschlagenen Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht. Gegen den
Widerstand der Fraktionen LdU/EVP und GP sowie eines Teils der SP beschloss er mit
143 zu 34 Stimmen, darauf einzutreten. Dabei waren die Positionen unversöhnlich und
beide Seiten warfen dem Gegner vor, mit seiner Haltung der Fremdenfeindlichkeit in
der Bevölkerung Vorschub zu leisten: Für die Befürworter handelte es sich darum, die
Umgehung von Ausweisungsbeschlüssen zu erschweren, und die Kantone mit
Abwehrmitteln gegen illegal anwesende Kriminelle, welche dem Ruf aller Ausländer
schaden, auszurüsten. Die Gegner bezeichneten die Vorschläge als diskriminierende,
ausländerfeindliche Massnahmen, mit welchen die bürgerlichen Politiker von den
sozialen Problemen ablenken und sich den Beifall der Boulevardzeitung «Blick» holen
wollten. Während der eine Fraktionssprecher der SP (Rechsteiner, SG) die generelle
kontrollierte Drogenabgabe als Alternative propagierte, gab der zweite (Tschäppät, BE)
immerhin gewisse Missstände beim Vollzug des Ausländer- und des Asylrechts zu,
beurteilte aber die Zwangsmassnahmen als überrissen. Der Kritik, dass die
vorgeschlagenen Massnahmen nicht menschenrechtskonform seien, begegnete der
Bundesrat mit dem Verweis auf diverse Expertengutachten. In diesen wird
insbesondere festgehalten, dass es EMRK-konform ist, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht
anders zu behandeln als solche mit geregeltem Status oder eigene Staatsangehörige.
In der Detailberatung beschloss der Rat mit Stichentscheid der Präsidentin, dass die
Vorbereitungs- resp. Ausschaffungshaft nicht von der kantonalen Verwaltung – mit
nachträglicher richterlicher Überprüfung –, sondern von Anfang an von einem Richter
anzuordnen ist. Die «Vorbereitungshaft» für Asylsuchende, die sich absichtlich nicht
an Rayonbeschränkungen halten, die unter mehreren Namen Gesuche einreichen oder
die Vorladungen mutwillig missachten, wurde gemäss Antrag des Bundesrates auf
höchstens drei Monate festgesetzt. Die maximale Dauer der Ausschaffungshaft für
Personen, welche sich einer Ausschaffungsanordnung offensichtlich entziehen wollen,
reduzierte der Nationalrat von neun auf drei Monate, mit der Möglichkeit einer
richterlichen Verlängerung um weitere drei Monate. Die ebenfalls sehr umstrittene
neue Bestimmung, wonch die Behörden mit richterlicher Erlaubnis in Wohnungen oder
Räumen von Dritten nach untergetauchten abgewiesenen Asylbewerbern und deren
Ausweispapieren suchen dürfen, wurde entschärft: die Suche nach Ausweisen allein
legitimiert keine Hausdurchsuchung. Ein von Vertretern der FP vorgebrachter Antrag,
dass die Kantone die neuen Massnahmen zwingend anwenden müssen, wurde deutlich
abgelehnt. Die Zustimmung zu den Zwangsmassnahmen erlaubte die Streichung der
bisher im Ausländergesetz verankerten Möglichkeit der maximal zweijährigen
Internierung von Auszuschaffenden. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1994
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Am ersten Tag der ausserordentlichen Session im Mai 2020, die der Bewältigung der
Corona-Krise gewidmet war, gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga eine
Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie ab. Die Schweiz sei nicht
unverwundbar; ein kleines Virus habe die grossen Grundrechte in Gefahr gebracht, die
der Bundesrat zur Bewältigung der Krise habe beschneiden müssen, indem er
Persönlichkeits- und Wirtschaftsrechte und die kantonale Hoheit eingeschränkt habe –
sich dabei stets an der von der Bundesverfassung vorgesehenen Verhältnismässigkeit
orientierend. Die ergriffenen Massnahmen hätten zu vielen Härtefällen geführt und die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seien schmerzhaft. Jetzt gelte es, die
Schweiz aus der Krise zu führen, wobei das Parlament wieder in der Verantwortung sei.
«Unsere starke Demokratie» habe das Virus nicht beschädigen können. Es sei wichtig,
dass das Parlament die Entscheide des Bundesrats hinterfrage, damit man in einem
fruchtbaren Dialog gemeinsame Lösungen finde. Sie denke aber auch an die Menschen,
die in der Krise Angehörige verloren haben und danke allen, die das Land stützten. 
Bei der Fraktionsdebatte (Kategorie IIIa), die auf die Erklärung folgte, nahmen die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher der Fraktionsgrösse nach Stellung zur Krise.
Albert Rösti (svp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE) dankten der Polizei, der Armee und
dem Zivilschutz und kritisierten zuerst die mangelnde Vorbereitung auf die Krise.
Medizinische Mittel, Medikamente und Geräte hätten nur in ungenügender Menge zur
Verfügung gestanden. Mit Besorgnis nehme die SVP zudem die wirtschaftlichen
Schäden wahr. Man müsse die Menschen vor Covid-19, aber auch «vor dem
wirtschaftlichen Untergang» schützen. Das Notrecht sei aufzuheben und auch im Falle
einer zweiten Welle nicht wieder einzusetzen. Ein zweiter Lockdown müsse vermieden
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werden, der Bundesrat müsse die Krisenvorsorge verbessern und die Grenzkontrollen
aufrechterhalten. Die Wirtschaft müsse zudem mit tiefen Steuern, Gebühren und
Abgaben in Fahrt gebracht werden. 
Roger Nordmann (sp, VD) bedankte sich im Namen der SP-Fraktion beim Gesundheits-
und Pflegepersonal, dem Verkaufspersonal, den Erziehungs- und Lehrpersonen, den
Chauffeuren und Chauffeusen und der Polizei, die sich der Gefahr einer Covid-
Erkrankung ausgesetzt hätten. Es seien die Menschen mit den häufig am schlechtesten
bezahlten Berufen, die in phänomenaler Geschwindigkeit Hilfspläne ausgedacht und
umgesetzt hätten. Dank ihnen sei eine Katastrophe vermieden worden. Aber auch dem
Bundesrat müsse Dank ausgesprochen werden. Die SP wehre sich gegen den Versuch,
einen Gegensatz zwischen Gesundheit und Wirtschaft herzustellen. Letzterer könne es
nur gut gehen, wenn die Pandemie in den Griff gebracht werden könne. Der
wirtschaftliche Aufschwung müsse zudem mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen
und dem Ziel einer Korrektur von Ungleichheiten verbunden werden. Weil die Pandemie
global sei, könne die Schweiz die Krise nur im Verbund mit Europa angehen und müsse
sich als reiches Land solidarisch mit ärmeren Staaten zeigen. 
Im Namen der Mitte-Fraktion sprach Marco Romano (cvp, TI) den Menschen seinen
Dank aus, die geholfen hätten, die Gesellschaft am Laufen zu halten. Auch der
Bevölkerung, die sich an die Empfehlungen und die Regeln gehalten habe, gebühre
Dank. Der Bundesrat müsse klarer und transparenter informieren und auf die politische
und soziale Reife des Schweizer Volkes bauen. In unsicheren Zeiten brauche es eine
starke Politik der Mitte und konstruktive Lösungen; es brauche nun ein Projekt für das
ganze Land, um der grössten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung
der letzten Jahrzehnte zu begegnen. Marianne Streiff-Feller (evp, BE) und Martin
Landolt (bdp, GL) – ebenfalls Angehörige der Mitte-Fraktion – dankten dem Bundesrat
für das umsichtige Krisenmanagement. Streiff-Feller bat die Regierung, ihre
Besonnenheit beizubehalten, und Landolt betonte, dass es gut sei, dass die Führung in
der Situation der Krisenbewältigung beim Bundesrat liege. Es sei wesentlich einfacher,
zu kommentieren, kritisieren oder zu loben, als die konkreten Entscheide treffen und
Verantwortung übernehmen zu müssen. Das Parlament müsse der Versuchung
widerstehen, «sich als Schattenregierung aufzuspielen».
Für die Fraktion der Grünen ergriffen Balthasar Glättli (gp, ZH) und Léonore Porchet (gp,
VD) das Wort. Sie betonten die Chancen, die aus einer Krise erwachsen können. Glättli
schlug etwa vor, mit den Milliarden an Wirtschaftshilfe nicht «die graue Wirtschaft von
gestern» zu unterstützen, sondern in einen Umbau hin zu einer grünen Wirtschaft zu
investieren. So könnten etwa die Erfahrungen mit Telearbeit zu einer Reduktion der
Mobilität genutzt oder die Quartiersolidarität bewahrt werden. Ausserdem dürfe die
Klimakrise, die andere grosse Krise neben der Pandemie, die im Gegensatz zu Covid
vorhersehbar sei, nicht in Vergessenheit geraten. Glättli sprach sich zudem für
Massnahmen aus, die das Parlament krisenresistenter und die Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen rasch überprüfbar machen. Porchet hob die Leistungen des
Gesundheitspersonals hervor und erklärte, die Grünen forderten mehr Unterstützung –
etwa ganz konkret in Form eines vierzehnten Monatslohnes. 
Beat Walti (fdp, ZH) und Olivier Feller (fdp, VD) sprachen für die FDP-Fraktion. Walti hob
hervor, dass das Gesundheits- sowie das Wirtschaftssystem auch in dieser
ausserordentlichen Lage gut funktioniert hätten. Es verdiene Anerkennung, dass viele
Menschen innert kürzester Zeit ihr Leben umorganisiert hätten. Bedenklich sei
allerdings, wie wenig Reserven in vielen Bereichen vorhanden seien. Viele Unternehmen
stünden am wirtschaftlichen Abgrund. Deshalb müsse man jetzt die
Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Innovationskraft der Schweiz gestärkt
und ihre globale Vernetzung verbessert würden. Man müsse den Menschen zudem
Eigenverantwortung zugestehen. Feller betonte, dass es hierfür eine schnelle Rückkehr
zur Normalität brauche.
Für die GLP, die kleinste Fraktion im Parlament, ergriffen Tiana Angelina Moser (glp, ZH),
Jürg Grossen (glp, BE) und François Pointet (glp, VD) das Wort. Moser betonte die
einmalige Solidarität, die sich in der Krise gezeigt habe. Diesem Zusammenhalt sei –
zusammen mit der nicht selbstverständlichen finanziellen Stabilität und tiefen
Staatsverschuldung – Sorge zu tragen. Die geplanten Eingriffe zur Bewältigung der Krise
dürften nicht zu einem «Providurium» werden. Die Krise sei auch eine Chance, um
Digitalisierung zu realisieren und klimaschädliche Mobilität neu auszurichten. Grossen
und Pointet dankten dem Gesamtbundesrat, der konsequent aber mit Augenmass agiert
habe. Freilich müssten die Entscheide aber auch kritisch diskutiert werden, damit man
aus der Krise lernen könne. 
Nachdem Simonetta Sommaruga auf die verschiedenen Beiträge kurz einging – sie
sprach von der selbstverständlich notwendigen Aufarbeitung der Krise und dem
Stresstest, dem der Föderalismus ausgesetzt gewesen sei, aber auch von den
funktionierenden Wirtschaftsmassnahmen und der Zusammenarbeit mit den

01.01.65 - 01.01.22 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nachbarstaaten –, wurde sie mit einem bunten Strauss an Fragen von Vertreterinnen
und Vertretern der bürgerlichen Parteien, vor allem aber seitens der SVP-Fraktion
torpediert. Nicht so sehr die beschwichtigenden Antworten der Bundespräsidentin,
sondern vielmehr die Fragen selber warfen dabei ein Licht auf die unterschiedlichen
Interessen und Pläne der Fraktionen, wie die Krise bewertet und mit welchen
Massnahmen sie überwunden werden sollte. So kritisierte etwa Roger Köppel (svp, ZH),
dass die Politik des Bundesrates «zerstörerische Auswirkungen auf Wohlstand und
Gesundheit» hätten; Yvette Estermann (svp, LU) fürchtete sich vor einem Impfzwang;
Thomas Aeschi (svp, ZG) befürchtete die Verlängerung des Notstands bis September;
Erich von Siebenthal (svp, BE) forderte Massnahmen, damit Gottesdienste wieder
möglich sind; Mike Egger (svp, SG), Erich Hess (svp, BE) und Thomas Hurter (svp, SH)
wollten eine Zusicherung, dass das CO2-Gesetz nicht prioritär behandelt werde; Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) fragte, wann der Bundesrat die ausserordentliche Lage beenden
werde; und Piero Marchesi (svp, TI) verlangte eine generelle Maskenpflicht. Fragen
kamen auch aus der Mitte-Fraktion – Marco Romano sorgte sich um den Grenzschutz
mit Italien; Benjamin Roduit (cvp, VS) um den «Corona-Graben», also den Umstand,
dass die Romandie und das Tessin stärker unter Covid-19 gelitten hätten als die
Deutschschweiz; und Fabio Regazzi (cvp, TI) um die Situation der Restaurants. Für die
FDP-Fraktion wollte Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) wissen, ob für einen neuerlichen
Lockdown andere Massnahmen ergriffen würden; Christian Wasserfallen (fdp, BE)
interessierte sich für die Grenzmodalitäten für die Exportwirtschaft; Rocco Cattaneo
(fdp, TI) fragte nach konkreten Massnahmen für die Tourismusbranche; und Frédéric
Borloz (fdp, VD) wollte eine Zusicherung, dass der Inländervorrang nach wie vor Geltung
habe.

Am Nachmittag hielt die Bundespräsidentin ihre Erklärung dann auch im Ständerat ab.
Nicht weniger als 20 Rednerinnen und Redner meldeten sich in der kleinen Kammer im
Rahmen einer «Diskussion über die Erklärung» zu Wort. Pirmin Bischof (cvp, SO)
äusserte seine Dankbarkeit, dass das Parlament nun gemeinsam mit dem Bundesrat, der
«sehr gut, schnell und effizient gehandelt» habe, die politische Verantwortung wieder
übernehmen könne. Ruedi Noser (fdp, ZH) stellte die These auf, dass die Politik in einen
«Selbstschutzmodus» verfallen sei und die Illusion schaffe, dass der Staat für jeden
Schaden aufkomme. Die Aufgabe der Politik sei es aber, «den Menschen ein gutes,
möglichst selbstbestimmtes Leben in Freiheit, Wohlstand und Würde zu ermöglichen».
Das bedeute aber auch, dass die Gesundheit nicht einziges Ziel staatlichen Handelns
sein dürfe und dafür Freiheit, Wohlstand und Selbstbestimmung nicht geopfert werden
dürfen. Das Prinzip «Politik senkt Todesraten, indem sie das Leben anhält» dürfe nicht
weiter gelten. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erinnerte daran, dass die ärmsten der
Gesellschaft nicht vernachlässigt werden dürften. Zudem habe die Krise gezeigt, dass
ganz viel Solidarität herrsche, aber auch, dass das Gesundheitssystem gestärkt werden
müsse. Insbesondere die Pflegeberufe müssten mehr Anerkennung erhalten. Hannes
Germann (svp, SH) hob das Erfolgsmodell Schweiz hervor. Der Staat habe sich in der
Krise als handlungsfähig erwiesen. Es gelte nun aber, den Ausstieg aus der Krise zu
finden und dabei dieses Erfolgsmodell nicht zu gefährden. Das «gigantische Hilfspaket»
schaffe Vertrauen und mache Mut. Es gelte aber, in dieser «Ausgabeneuphorie» Mass
zu halten. Lisa Mazzone (gp, GE) sah im Umstand, dass man über die Begrenzung
individueller Freiheiten schockiert gewesen sein, ein Zeichen dafür, wie wichtig diese
fundamentalen Rechte für die Gesellschaft seien. Die Begrenzung sei aber
gerechtfertigt gewesen, weil ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit habe
gefunden werden müssen. Dass der Bundesrat dieses gefunden habe, zeige etwa auch
der Umstand, dass er nicht wie in anderen Ländern den totalen Lockdown, sondern nur
ein «semi-confinement» gewählt habe. Die Genfer Neo-Ständerätin wollte in den
kommenden Beratungen vor allem auch an die kranken Personen denken – sie selber
kenne etwa 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien – und an jene Menschen,
denen auch aufgrund der Krise extreme Armut drohe. Die Folgerednerinnen und
-redner reihten sich in den Dank an den Bundesrat ein und gaben ihrer Freude
Ausdruck, wieder tagen zu dürfen. Auch Alex Kuprecht (svp, SZ) attestierte der
Regierung «Leadership». Hätte das Parlament in der Krise Entscheidungen treffen
müssen, so wären, «da bin ich mir fast sicher, heute noch kein Darlehen durch Banken,
kein Erwerbsersatz und keine Kurzarbeitsentschädigung geflossen». In den meisten
Ausführungen wurde daran erinnert, dass jetzt grosse Aufgaben auf das Parlament
zukämen, sowohl was die Fragen der Hilfsmassnahmen für die Wirtschaft, aber auch
was institutionelle Fragen betreffe. So wies etwa Andrea Caroni (fdp, AR) darauf hin,
dass die Bundesversammlung auf die Gesundheitskrise unzureichend vorbereitet
gewesen sei. Das müsse sich ändern. «Der Hals-über-Kopf-Abbruch der
Frühjahrssession» sei «ein Tiefpunkt in der Parlamentsgeschichte des Landes»
gewesen, befand gar Paul Rechsteiner (sp, SG). Immerhin hätten 32 Mitglieder des
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Ständerats diese ausserordentliche Session verlangt, um den verfassungsmässigen
Zustand wiederherzustellen. Nicht wenige Rednerinnen und Redner aus dem
bürgerlichen Lager forderten den Bundesrat auch auf, die Massnahmen zu lockern und
eine Rückkehr zur Normalität anzustreben. 
Am Schluss nahm Bundespräsidentin Sommaruga noch einmal Stellung. Sie sei froh,
dass die Kommissionen davon abgesehen hätten, selber Notrechtsverordnungen zu
erlassen. Der Bundesrat habe von Beginn an einen Mittelweg gewählt, was nun in der Tat
erste Lockerungen erlaube. Aber auch hier wolle man nichts überstürzen, um eine
zweite Welle zu verhindern. Mit den Öffnungsschritten sollten vor allem auch
Perspektiven geschaffen werden. Zudem gehe es darum, die Verantwortlichkeiten
zwischen Bund und Kantonen zu klären. Auch eine Neudefinition davon, was kritische
Infrastruktur sei und wie diese aufrecht erhalten werden solle, sei nötig. Sommaruga
sprach zudem von ihren Erfahrungen, die sie während der Krise «im internationalen
Bereich» gemacht habe. In einer Krise schaue jeder für sich selber und auch mit Geld
könne man daran nichts ändern. Wichtig seien deshalb gute Beziehungen und gute
Kontakte vor allem zu den Nachbarstaaten. Zum Schluss wies die Bundespräsidentin
darauf hin, dass alle Departemente und die Bundeskanzlei in der Krise viel Arbeit
geleistet und sich dauernd mit grossen und komplexen Fragen beschäftigt hätten. Es sei
für den Bundesrat eine enorme Belastung gewesen, die dank der Hilfe der Verwaltung
habe getragen werden können. Der Bundesrat begrüsse schliesslich die anstehende und
von vielen Rednerinnen und Rednern geforderte baldige Aufarbeitung der Situation. 8

Parlamentsmandat

Nach der Ankündigung der Kandidatur von Magdalena Martullo-Blocher für die
Nationalratswahlen 2015 ging der Sonntagsblick der Frage nach, ob es in der Schweiz
Politikerdynastien gebe. Die Zeitung stiess dabei auf zahlreiche Namen. Im Kanton
Aargau prägen und prägten drei Generationen der Familie Binder-Keller für die CVP die
Politik: Julius Binder (90) war National- und Ständerat, Andreas Binder (58) und dessen
Frau Marianne Binder-Keller (56) sassen bzw. sitzen im Grossrat, wobei der Vater von
Binder-Keller, Anton Keller (80), ebenfalls bereits Nationalrat war und der Sohn von
Marianne und Andreas, Simon Binder (28) die CVP in Baden co-präsidiert. Ebenfalls im
Kanton Aargau machen sich die Giezendanners einen Namen: Ulrich (61) ist seit 24
Jahren im Nationalrat, sein jüngerer Sohn Benjamin (33) im Grossrat und sein älterer
Sohn, Stefan (37), im Einwohnerrat in Zofingen – alle drei für die SVP. Der Sohn des
ehemaligen FDP-Bundesrats Fritz Honegger (1917-1999), Eric Honegger (69), war in
Zürich Regierungsrat. Ebenfalls in Zürich wirkt Corine Mauch als Zürcher
Stadtpräsidentin, sie ist die Tochter der ehemaligen ersten Nationalrätin für den Kanton
Aargau Ursula Mauch (80). 
Von weiteren sieben aktuellen Parlamentariern und einer aktuellen Parlamentarierin
hätten bereits die Väter in Bundesbern gesessen: von Marina Carobbio (sp, TI), Max
Chopard (sp, AG), Jean Christophe Schwaab (sp, VD), Alexander Tschäppät (sp, BE),
Jean-François Rime (svp, FR), Christian Wasserfallen (fdp, BE), Jean-René Germanier
(fdp, VS) sowie von Thomas Hefti (fdp, GL). Hinzu komme Eveline Widmer-Schlumpf
(bdp, GR), deren Vater Leon Schlumpf (svp, GR) bereits Bundesrat war.
Verantwortlich sei wohl das politische Umfeld, in dem man aufwachse und das Kinder
präge, zog das Sonntagsmedium den Schluss. Namen könnten durchaus eine Hilfe sein,
um politische Karriere zu machen, sie können aber auch hinderlich sein. Der
Sonntagsblick zitierte dazu den Ex-US-Präsidenten George W. Bush, Sohn des Ex-US-
Präsidenten Georg Bush: „Ich habe die Hälfte der Freunde meines Vaters geerbt und
alle seine Feinde.“ 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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MARC BÜHLMANN

Ende Februar war bekannt geworden, dass der amtierende Nationalrat und ehemalige
Stadtpräsident von Bern, Alexander Tschäppät (sp, BE), schwer an Krebs erkrankt war,
dem er Anfang Mai im Alter von 66 Jahren erlag. Zu Beginn der Sommersession 2018
wurde Adrian Wüthrich (sp, BE), der 38-jährige Präsident von Travail.Suisse und
Grossrat des Kantons Bern als Nachfolger von Tschäppät vereidigt. 
Zwei weitere Mutationen in der grossen Kammer hatten eine erfreulichere Ursache.
Weil Christine Häsler (BE, gp) und Evi Allemann (BE, sp) in die Berner Kantonsregierung
gewählt worden waren, rückten Aline Trede (gp, BE) und Flavia Wasserfallen (sp, BE) für
sie nach. Trede, die bereits von 2013 bis 2015 im nationalen Parlament Einsitz
genommen hatte, damals aber aufgrund des Sitzverlustes des Kantons Bern – der
zulasten der Grünen ging – abgewählt worden war, gab ihr Amt, das sie bei den
kantonalen Parlamentswahlen errungen hatte, also gleich wieder ab. Wasserfallen
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ihrerseits hatte bereits im November angekündigt, ihre Beschäftigung als Co-
Generalsekretärin der SP aufzugeben. 
Rund zwei Wochen später stand die 19. Vereidigung der 50. Legislatur an. Für die
zurückgetretene Barbara Schmid-Federer (cvp, ZH) wurde Philipp Kutter (cvp, ZH)
vereidigt. In einem Interview Anfang Mai hatte Schmid-Federer ihren Rücktritt mit dem
neuen konservativ-bürgerlich ausgerichteten Kurs ihrer Partei begründet, mit dem sie
sich nicht mehr identifizieren könne. Auch dass sich das Parlament immer mehr nach
rechts bewege, könne sie mit ihren Überzeugungen nicht vereinbaren. Kutter gab nach
Erhalt seines Nationalratssitz ebenfalls einen Sitz im kantonalen Parlament auf, amtete
aber weiterhin als Stadtpräsident der Gemeinde Wädenswil. 10

Die Digitalisierung bringt es mit sich, dass auch der Parlamentsbetrieb mit
verschiedenen Ratings und Rankings vermessen werden kann, welche die Arbeit, den
Einfluss oder die ideologische Positionierung der Parlamentsmitglieder zu bestimmen
versuchen. Der Versuch, anschauliche Ranglisten zu erstellen und so auch durch
Personalisierung die Komplexität von Politik zu reduzieren, dient vor allem den Medien,
die sich auch 2019 den verschiedenen Analysen widmeten.

Den Beginn machte Anfang Juli eine neue Plattform namens «politik.ch» mit einer
Auswertung der Präsenz während der ganzen bisherigen 50. Legislatur. «Präsenz»
wurde dabei mit der Teilnahme an den total 4'076 Abstimmungen, die im Nationalrat bis
zur vorletzten Session durchgeführt wurden, gemessen. Zum «Absenzenkönig von
Bern» – so die Aargauer Zeitung, die über die Studie berichtete – wurde Roger Köppel
(svp, ZH) gekürt. Er habe 22.4 Prozent aller Abstimmungen «geschwänzt», gefolgt von
Martin Bäumle (glp, ZH; 21.9%) und Hans Grunder (bdp, BE; 21.7%). Frauen stimmten
tendenziell disziplinierter ab, schloss die Zeitung, weil sich am anderen Ende der Skala
Andrea Geissbühler (svp, BE), Barbara Keller-Inhelder (svp, SG) und Sandra Sollberger
(svp, BL) fanden, die alle weniger als sechs der über 4'000 Abstimmungen verpasst
hatten. Die Aargauer Zeitung liess die Protagonisten zu Wort kommen. Bei wichtigen
Abstimmungen sei er vor Ort, nicht aber, wenn «das ausufernde Berufsparlament mit
sich selbst beschäftigt» sei, verteidigte sich Roger Köppel. «Das Volk» habe sie ins
Parlament gewählt und erwarte, dass sie an den Abstimmungen teilnehme, befand
hingegen Andrea Geissbühler. Im Schnitt hatten die Nationalrätinnen und Nationalräte
drei Prozent der Abstimmungen verpasst. Im Tages-Anzeiger wurde daran erinnert, dass
«immer brav auf dem ehrwürdigen Nationalratssessel zu sitzen» nicht mit politischem
Einfluss gleichzusetzen sei. Die wichtigsten Entscheidungen fielen nicht im Ratssaal,
sondern «in den Kommissionen, in den Hinterzimmern des Bundeshauses und den
Salons des Bellevue-Hotels».

Einen Versuch, diese Art von Einfluss zu messen, unternahm die Sonntagszeitung mit
ihrem alle zwei Jahre publizierten «Parlamentarier-Rating». Hier erhält Punkte, wer
viele Reden hält, in wichtigen Kommissionen sitzt und erfolgreich Vorstösse einreicht;
wer innerhalb der eigenen Partei wichtige Funktionen innehat, einer starken Fraktion
angehört, hohe Medienpräsenz hat und ausserhalb des Parlaments gut vernetzt ist. Wie
schon zwei Jahre zuvor wies die Zeitung SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR) als
«mächtigsten» Parlamentarier aus, gefolgt von Pirmin Bischof (cvp, SO) und Thomas
Aeschi (svp, ZG). Levrat sei «immer dabei, wenn es in der Schweizer Politik etwas
anzuschieben oder zu blockieren» gelte. Allerdings falle die SP-interne grosse Lücke
hinter Levrat auf. In den Top Ten gebe es kein weiteres SP-Mitglied, was darauf
hindeute, dass die parteiinterne Erneuerung wohl noch nicht geschafft sei.
Ausgerechnet bei den Frauen schneide die SP schlecht ab. Unter den 15 höchst
bewerteten Frauen – diese Liste wurde von Tiana Angelina Moser (glp, ZH; total Rang 6)
und Lisa Mazzone (gp, GE; Rang 13) angeführt – fänden sich lediglich zwei Genossinen:
Maria Carobbio Guscetti (sp, TI; Rang 23) und Barbara Gysi (sp, SG; Rang 34). Für das
Rating berücksichtigt wurden nur jene Parlamentsmitglieder, die seit Beginn der
Legislatur in den Räten gesessen hatten und bei den eidgenössischen Wahlen 2019
wieder antreten wollten. Entsprechend war der 173. Rang auch der letzte. Dort befand
sich Bruno Walliser (svp, ZH). Indem die Sonntagszeitung die Rangierung hinsichtlich
Medienpräsenz mit der Gesamtrangierung verglich, machte sie auch «die grössten
Blender» aus. Die drei Zürcher Abgeordneten Claudio Zanetti (svp), Roger Köppel (svp)
und Regine Sauter (fdp) seien zwar «Lieblinge der Medien», spielten im Parlament aber
«eine bescheidene Rolle». 

Auf der Basis der Abstimmungen im Nationalrat berechnete die Sonntagszeitung in
einer weiteren Analyse, wie häufig alle Volksvertreterinnen und -vertreter bei
Gesamtabstimmungen in der 50. Legislatur zur Mehrheit gehört hatten. Wenig
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überraschend fanden sich auf den vorderen Rängen – die Sonntagszeitung nannte sie
«die Erfolgreichsten» – Mitglieder der CVP- und der BDP-Fraktion, die jeweils mit links
oder rechts oder innerhalb einer grossen Koalition Mehrheiten schaffen. Angeführt
wurde die Liste von Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL), die bei 98.5 Prozent aller
Gesamtabstimmungen gleich wie die Mehrheit gestimmt hatte, was ihr in der
Weltwoche den Titel «[d]ie mit dem Strom schwimmt» einbrachte. Auf Platz zwei und
drei folgten Viola Amherd (cvp, VS; 98.3%) und Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS;
98.2%). Bei den 68 «Erfolglosesten» handelte es sich durchgängig um SVP-
Fraktionsmitglieder, angeführt von Erich Hess (svp, BE; 46.8%), Toni Brunner (svp, SG;
48.8)%) und Pirmin Schwander (svp, SZ; 49.8%). 

Mitte Oktober warteten dann schliesslich die NZZ und Le Temps mit ihrem alljährlich
erscheinenden «Parlamentarier-Rating» auf. Erneut wiesen die auf der Basis des
Abstimmungsverhaltens vorgenommenen Positionierungen der Parlamentsmitglieder
auf einer Skala von -10 (ganz links) bis +10 (ganz rechts) auf eine zunehmende
Homogenisierung innerhalb der Parteien hin. Insbesondere an den Polen habe die
Fraktionsdisziplin ein noch nie gekanntes Ausmass erreicht, so die NZZ. So hätten sich
die Mitglieder der SP-Fraktion vor den Wahlen 2015 auf einer Skalen-Spannweite von
3.4 Punkten verteilt, im aktuellen Rating betrage dieser Wert lediglich noch 1.2 Punkte.
Die Extrempositionen in der SP besetzten im aktuellen Rating Silvia Schenker (sp, BS;
-10.0) und Adrian Wüthrich (sp, BE; -8.8). Eine im Vergleich zu 2015 wesentlich grössere
Fraktionsdisziplin wiesen bei dieser Berechnung auch die Grünen auf. Lagen das am
meisten linke und am meisten rechte grüne Fraktionsmitglied 2015 noch um 2.7
Skalenpunkte auseinander, trennten Maya Graf (gp, BL; -9.2) und die drei ganz am linken
Rand politisierenden Michael Töngi (gp, LU; -10.0), Irène Kälin (gp, AG; -10.0) und Regula
Rytz (gp, BE; -10.0) im Jahr 2019 lediglich noch 0.8 Skalenpunkte. Damit waren die
Grünen im Durchschnitt erstmals seit 2011 wieder weiter links positioniert als die SP:
«Les Verts n'ont jamais été aussi à gauche», war dies Le Temps gar die Überschrift der
Analyse wert. Am anderen Ende der Skala, bei der SVP, verringerte sich der Wert der
Spannweite von 3.7 auf 1.2 Punkte – ohne Berücksichtigung von Roberta Pantani (lega,
TI), die zwar der SVP-Fraktion angehört, aber die Lega vertritt und mit einem Wert von
8.2 die am weitesten «linke» Position in der SVP-Fraktion im Nationalrat vertrat. Gleich
drei SVP-Nationalräte politisierten ganz rechts aussen und wiesen einen Skalenwert von
10.0 aus: Toni Brunner, Luzi Stamm (svp, AG) und Adrian Amstutz (svp, BE). Jean-Pierre
Grin (svp, VD) fand sich bei Position 8.8 und war damit das am weitesten links
positionierte Mitglied der SVP im Nationalrat. Selbst bei der CVP war eine
Disziplinierung festzustellen: Es zeigte sich im Vergleich zu 2015 ein Rückgang der
Spannweite von 3.6 auf 2.6 Punkte, wobei die Fraktion im Vergleich zum Vorjahr
zahlreiche Mitglieder leicht rechts von der Mitte aufwies und sich von -1.0 (Dominique
de Buman; cvp, FR) bis 1.6 (Philipp-Matthias Bregy; cvp, VS) erstreckte. Die der CVP-
Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder waren wesentlich weiter links als ihre Fraktion:
Niklaus Gugger (ZH) wurde auf der Skala bei -4.2 und Marianne Streiff-Feller (BE) bei
-4.3 eingestuft. Die restlichen drei Fraktionen hingegen waren im Vergleich zu 2015
heterogener geworden. Bei der FDP war die Zunahme von 2.5 auf 2.6 Skalenpunkte
freilich minim. Die Fraktionsgrenzen wurden bei den Freisinnigen von Walter Müller
(fdp, SG; 4.5) und Christa Markwalder (fdp, BE; 1.9) eingenommen. Grössere Sprünge
machten die BDP und die GLP. Während sich bei der BDP die Spannweite im Vergleich
zu 2015 von 1.2 auf 2.0 fast verdoppelte – wie schon 2015 deckte Rosmarie Quadranti
(bdp, ZH; -1.7) die linke Flanke ab, während sich Hans Grunder (bdp, BE; 0.3) am rechten
Rand der BDP positionierte – wuchs die Heterogenität innerhalb der traditionell
eigentlich sehr homogenen GLP von 0.5 auf 2.7 Skalenpunkte an. Hauptgrund dafür war
Daniel Frei (glp, ZH), der von der SP in die GLP gewechselt hatte und mit seiner Position
von -5.7 zwar weit weg vom rechten Rand der SP (-8.8), aber auch weit weg vom linken
Rand der bisherigen GLP-Mitglieder war. Dieser wurde von Kathrin Bertschy (glp, BE;
-3.5) eingenommen, die in der Tat lediglich 0.5 Skalenpunkte von Martin Bäumle (-3.0),
also dem rechten GLP-Rand, positioniert war. Die politische Landschaft verarme,
schloss die NZZ aus diesen Zahlen. Vor allem zwischen den Mitte- und den Polparteien
klaffe eine Lücke. Dort hätten früher moderate SVP- und SP-Vertreter als Brückenbauer
gewirkt. Schuld für die zunehmende Fraktionsdisziplin seien aber nicht nur die
Parteizentralen, sondern auch die wachsende Zahl an zu behandelnden Geschäften, bei
denen Parlamentsmitglieder keine fundierte eigene Meinung mehr bilden könnten und
deshalb gemäss der Empfehlung der Parteileitung stimmten. 
Die zahlreichen auf die neue Legislatur 2019 bis 2023 hin angekündigten Rücktritte im
Ständerat veranlasste die Verfasser des Ratings zur Spekulation eines Rechtsrutschs der
kleinen Kammer nach den Wahlen 2019. Die politische Mitte des Ständerats befinde
sich bei Pirmin Bischof, also bei -2.8. Da elf zurücktretende Kantonsvertreterinnen und
-vertreter links und lediglich sieben rechts von Bischof seien und alle zurücktretenden
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im Schnitt deutlich linker (-5.3) positioniert seien als die wieder antretenden (-2.3),
stellten die Ständeratswahlen vor allem für Mitte-Links eine Herausforderung dar, so
die NZZ. Eindrücklich liess sich dies anhand von Raphaël Comte (fdp, NE) nachzeichnen.
Der Neuenburger Freisinnige positionierte sich mit -5.7 näher bei Daniel Jositsch (sp,
ZH), der mit -6.8 den rechten Rand der SP in der kleinen Kammer besetzte, als bei
seinem am weitesten rechts positionierten Fraktionskollegen Philipp Müller (fdp, AG;
4.5) und dem Schnitt der FDP (2.3). Da Comte nicht mehr antrete, sei wohl auch in der
FDP mit einem Rechtsrutsch in der kleinen Kammer zu rechnen. 11

Parlamentsorganisation

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
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Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 13

Die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffenen Massnahmen machten es nicht
möglich, dass die Sondersession im Mai 2020 im Bundeshaus stattfinden konnte. Die
Räte wichen deshalb auf Räumlichkeiten von Bernexpo aus. Dies machte freilich eine
Anpassung des Geschäftsreglements des Nationalrats nötig. Das Büro-NR schlug in
einer parlamentarischen Initiative vor, dass Vorstösse und parlamentarische Initiativen
nur per Mail eingereicht – und mitunterzeichnet – werden dürfen und auf die
Verteilung von physischen Sitzungsunterlagen gänzlich verzichtet werden solle. Mit
diesen Änderungen sollten die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und
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Hygienemassnahmen eingehalten werden. Schwieriger gestalteten sich die
Anpassungen für die Stimmabgabe, gab es doch in den Räumlichkeiten von Bernexpo
keine elektronische Abstimmungsanlage wie im Nationalratssaal, und auch eine
Anzeigetafel fehlte. Es gab zwar ein elektronisches Ersatzsystem, dieses war aber nicht
wie im Nationalratssaal fix mit dem Sitzplatz verknüpft. In der vorgeschlagenen Revision
des Geschäftsreglements wurde deshalb vorgesehen, dass Abstimmen in der Bernexpo
nur im Saal und am eigenen Platz erfolgen darf. Bei einem Ausfall der elektronischen
Anlage ist normalerweise eine Abstimmung per Namensaufruf durchzuführen. Auch
diese Regelung wurde angepasst, da dies mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen
würde. Der Vorschlag des Büros war, in diesem Fall die Abstimmung mittels Aufstehen
durchzuführen. Die Abstimmungsergebnisse schliesslich konnten nicht wie mit der
Anlage im Bundeshaus unmittelbar nach einer Abstimmung veröffentlicht werden,
sondern mittels Namenslisten, die nachträglich erstellt werden sollten. Die Listen
würden mit erheblichem Mehraufwand nachträglich erstellt, was bis zu einer Woche
dauern könnte. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollten befristet gelten und würden
mit der Rückkehr in den Nationalratssaal im Bundeshaus hinfällig – so die Vorschläge
des Büros.
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) forderte zusätzlich zu den vorgeschlagenen Änderungen
eine Verkürzung der Fristen für Beratungen von Motionen und Postulaten und für die
Vorprüfung von parlamentarischen Initiativen im Rahmen von Covid-19-Anliegen. Wie
Balthasar Glättli in der Ratsdebatte ausführte, hätte der Bundesrat eigentlich das Recht
gehabt, die Beratung von Motionen zu blockieren, weil er das Recht auf eine
Abstimmungsempfehlung hat und verlangen dürfte, dass die Räte erst über Vorstösse
debattieren, wenn eine solche Empfehlung formuliert ist. Dies habe die Exekutive zwar
nicht getan, trotzdem sei die Legislative auf das Entgegenkommen der zweiten Gewalt
angewiesen. Eine Festlegung der Verkürzung von Fristen würde das Parlament
«krisenfest» machen, so Glättli. Die Mehrheit des Nationalrats folgte hier allerdings
dem Büro-NR und lehnte das Anliegen mit 128 zu 66 Stimmen ab. In der
Gesamtabstimmung wurde der damit unveränderte Entwurf des Büros mit 194 zu 2
Stimmen gutgeheissen. Damit er sofort in Kraft treten konnte, war zudem eine
Schlussabstimmung nötig. Diesmal sprachen sich 193 Anwesende für und 3 gegen den
Entwurf aus. Zu den in der Gesamtabstimmung «Nein» stimmenden Alfred Heer (svp,
ZH) und Erich Hess (svp, BE) gesellte sich in der Schlussabstimmung auch noch Pirmin
Schwander (svp, SZ). 14

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Mit dem Familienartikel kollidierte zum neunten Mal bei einer eidgenössischen
Abstimmung das Volksmehr mit dem Ständemehr, d.h. obwohl die Mehrheit der
Stimmenden die Verfassungsänderung gutgeheissen hätte, kam sie aufgrund einer
Mehrheit von ablehnenden Kantonen nicht zustande. Zu den Verlierern zählten dabei
zum wiederholten Male die französischsprachigen und bevölkerungsstarken Kantone
(ZH, BE, BL, GE, VD). Die anschliessend einsetzenden Diskussionen über mögliche
Reformen des Ständemehrs brachten keine neuen Ideen. Vorschläge für neue
Mehrheitsregeln, die proportionale Verteilungen der Standesstimmen, vorgebracht von
Nationalrat Roger Nordmann (sp, VD) und der vom Berner Stadtpräsidenten, Alexander
Tschäppät (sp), und dem ehemaligen Stadtpräsidenten von Zürich, Elmar Ledergerber
(sp), ins Spiel gebrachte Vorschlag spezieller Gewichtungen und Einbezug von urbanen
Zentren, wurden schon seit einigen Jahren breit diskutiert. Bereits im Februar hatten
die Vorsteher der Städte Zürich und Basel – Corine Mauch (sp) und Guy Morin (gp) –
einen Ständeratssitz für die Städte gefordert. Die Diskussionen verstummten zwar
relativ rasch wieder, im Parlament wurde aber eine Ende Berichtsjahr noch hängige
parlamentarische Initiative Nordmann (sp, VD) eingereicht, die eine bessere
Ausbalancierung des Ständemehrs fordert. 15
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Territorialfragen

Mitte September 2020 übermittelte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft
bezüglich des Kantonswechsels der Gemeinde Clavaleyres von Bern nach Freiburg, mit
dem Antrag, seinem Beschluss zur Genehmigung zuzustimmen. Das eidgenössische
Parlament behandelte das Geschäft in der Wintersession 2020. Sowohl der Ständerat
(40 zu 0 Stimmen) als auch der Nationalrat (184 zu 1 Stimmen) sprachen sich ohne
Debatte klar für den bundesrätlichen Entwurf eines Bundesbeschlusses über die
Genehmigung einer Gebietsveränderung zwischen den beiden Kantonen aus. Als
einziger Bundesparlamentarier stimmte Nationalrat Erich Hess (svp, BE) gegen die
Genehmigung. Sofern gegen den Entscheid nicht das Referendum ergriffen wird, tritt
Clavaleyres somit am 1. Januar 2022 vom Kanton Bern in den Kanton Freiburg über. 16

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 07.12.2020
ELIA HEER

Wahlen

Kommunale Wahlen

La spécificité de la ville de Berne est que son gouvernement est élu par le mode de
scrutin proportionnel. Reto Nause (pdc), Franziska Teuscher (verts), Ursula Wyss (ps) et
Alexandre Schmidt (plr), qui composaient déjà le Conseil municipal de la ville de Berne,
se sont représentés. Alexander Tschäppät (ps), qui siège également au Conseil national,
laissait quant à lui sa place libre. Six listes ont été déposées pour le renouvellement du
Conseil municipal, dont la liste des Démocrates suisses avec la candidature d'Adrian
Pulver (ds), ainsi que la liste UDC avec Rudolf Friedli (udc), Erich Hess (udc), Daniel
Lehmann (udc), Bernd Schildger (udc) et Jimy Hofer (udc). La liste du Milieu présentait
cinq candidats, Reto Nause, Vania Kohli (pbd), Melanie Mettler (pvl), Matthias Stürmer
(pev) et Maurice Lindgren (pvl). Franziska Teuscher, Ursula Wyss, Michael Aebersold (ps)
et Alec von Grafenried (verts) figuraient sur la liste Rose-verte-milieu. Une liste
Libérale-bourgeoise comportait les noms d'Alexandre Schmidt (plr), Thomas Berger
(plr), Claudine Esseiva (plr), Barbara Freiburghaus  (plr) et Beat Gubser (udf). Finalement,
une liste intitulée "Neue Berner Welle" présentait Stefan Theiler (sans parti), Margrit
Steiger (sans parti), Pablo Ferrari (sans parti), Andreas Egli (sans parti) et Alexandra
Berounsky (sans parti). Alors qu'en 2012, l'UDC avait fait liste commune avec des
membres du PLR, cette année elle faisait cavalier seul. N'ayant aucun représentant à
l'exécutif de la ville, elle souhaitait que son candidat, Erich Hess, puisse remplacer
Alexandre Schmidt. La concurrence des démocrates suisses pouvait cependant lui
coûter des voix. 
Durant la campagne, les jeunes PLR se sont mobilisés pour une bonne offre de
formation et pour la vie nocturne de la ville. Les libéraux-radicaux se sont positionnés
en faveur de l'innovation et au sujet des structures familiales. Les thématiques relatives
à une meilleure qualité de vie et de logement, ainsi qu'à l'instauration de rues
piétonnes, ont été thématisées par la liste Rose-verte-milieu. Ursula Wyss combattait
personnellement en faveur des vélos en ville. Sa colistière apportait elle son soutien à
un projet pour la légalisation du cannabis à Berne. Michael Aebersold s'est plus
particulièrement soucié des personnes en situation de handicap. Déplorant notamment
les nombreux obstacles auxquels ces dernières sont confrontées en ville, il souhaitait
apporter des améliorations à leur situation, avec, par exemple, des marquages au sol.
Concernant les candidats de la liste du milieu, les thématiques mobilisées par les
jeunes Vert'libéraux s'articulaient autour du combat contre le marché noir, de
l'énergie, d'un frein aux dépenses et d'une politique de la drogue ouverte. 
Avec 61,8% des suffrages, les quatre membres de la liste Rose-verte-milieu ont été élus.
Alec von Graffenried a obtenu 31'127 voix et accède donc pour la première fois à
l'exécutif de la ville. Il est suivi par Franziska Teuscher, avec un total de 27'866  voix,
puis par la candidate Ursula Wyss, avec un score de 26'160 voix. Michael Aebersold
pourra également siéger au Conseil municipal, puisqu'il totalise 23'351 voix. Avec une
part de suffrage de 13,1%, la liste du milieu a droit à un siège. Le sortant Reto Nause
pourra rester au gouvernement avec 11'033 voix. Concernant les résultats des autres
listes, la liste des Démocrates suisses comptabilise 0.3% des suffrages, la liste UDC
10,6%, la liste Libérale-bourgeoise 11,4% et la liste Neue Berner Welle 2,6%. Ainsi, seul
le candidat sortant Alexandre Schmidt n'a pas été réélu. L'élection de Michael
Aebersold a sauvé le siège socialiste d'Alexander Tschäppat. Le PLR a perdu son unique
siège au Conseil municipal au profit des Verts. La liste du milieu a tout juste pu obtenir
un siège et ainsi permettre le maintien d'un candidat bourgeois au gouvernement de la
ville. L'alliance rose-verte-milieu domine toujours, avec quatre sièges sur cinq au
Conseil municipal.

En même temps que le renouvellement de l'exécutif de la ville se déroulait également

WAHLEN
DATUM: 27.11.2016
DIANE PORCELLANA
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l'élection des 80 membres du Conseil de ville. La législature écoulée avait notamment
été marquée par les nombreux retraits de membres du pouvoir législatif. Cela n'est pas
rare dans les parlements locaux et les raisons souvent invoquées sont notamment liées
à la vie professionnelle ou familiale. Certains partis, afin de gagner des sièges, tirent
alors profit de personnalités qui démissionnent peu de temps après l'élection. Cette
problématique a été thématisée durant la campagne, afin que l'élection ne soit plus
instrumentalisée. 
Le PS, souhaitant gagner deux sièges supplémentaires, a mobilisé son électorat autour
de repas organisés chez quelques uns de ses membres pour parler de politique. L'UDC
évaluait ses chances d'acquérir des sièges supplémentaires comme minimes, étant
donné la difficulté de convaincre les électeurs du PBD. Ceux-ci l'estiment pas assez
modérée. Au regard des élections nationales et cantonales, le PBD voyait le maintien de
ses sept sièges menacé. 
Sur les 40 candidats présentés sur la Grüne Freie Liste, 8 ont été élus. La liste des
Sociaux démocrates, bien qu'ayant proposé 5 personnes, n'a eu le droit à aucun siège,
tout comme la liste UDF et ses 17 candidats. Parmi les 17 candidats de l'Alternative de
gauche, 2 ont été élus. Les Jeunes libéraux, malgré 19 noms proposés, n'ont eu le droit
à aucun fauteuil. Le PDC a réussi à conserver ses 2 sièges, les candidats non élus de sa
liste étant au nombre de 20. Les Jeunes socialistes proposaient 30 personnes, 2 ont
été élues. Le Parti évangélique peut également compter sur 2 élus sur les 40 noms qui
composaient sa liste. Aucun des 9 candidats de la liste Mir si Bärn ne pourra cependant
siéger au législatif de la ville. La liste des Vert'libéraux a obtenu 7 sièges pour les 33
candidatures qu'elle proposait, l'UDC 9 sièges pour les 40 membres de sa liste, les
Socialistes 22 sièges sur 40 candidatures, la liste Verte 1 siège pour les 12 personnes en
course, 9 membres de la liste Alliance verte siégeront au Conseil de ville sur les 40
proposées. La liste du PLR a obtenu 9 fauteuils sur les 40 personnes qu'elle soumettait.
La liste Jeune alternative, a obtenu pour sa part 2 sièges sur les 40 noms proposés. Sur
la liste des jeunes Vert'libéraux figuraient 33 noms, seule une personne siégera au
Conseil de ville. La liste du Parti du travail a également remporté un siège, elle proposait
20 personnes. Finalement, le PBD avec ses 13 candidatures, n'aura plus que 3
représentants au Conseil de ville. 
En comparaison à 2012, le PS et l'UDC ont tous 2 perdu un siège. Le PBD a essuyé une
lourde défaite, avec une perte de 4 sièges. Ceux qui en profitent sont les jeunes
socialistes avec 2 sièges supplémentaires, le PLR, les jeunes Vert'libéraux, l'Alternative
de gauche et la Jeune alternative, qui ont gagné chacun un siège. 17

Eidgenössische Wahlen

En vertu du dernier recensement, le canton de Berne (26 sièges) a dû abandonner un
siège et n’élire ainsi que 26 représentants du peuple. L’UDC est demeurée le principal
parti avec 29,6% des suffrages (progression d’un point) et a confirmé ses huit sièges. Si
la représentation démocrate du centre n’est composée que d’une femme, celle des
socialistes (28% des voix) comptera quatre personnes de chaque sexe. L’élection de
Simonetta Sommaruga au Conseil des Etats, ainsi que les départs de Stephanie
Baumann et d’Alexandre Tschäppät, ont permis l’accession au Conseil national de la
benjamine du parlement Evi Allemann, ainsi que du vice-président du syndicat FTMH
André Daguet. Le parti radical (14,8%, baisse de 2,4), malgré son apparentement avec
l’UDC, a perdu un siège au Conseil national. De plus, le président du Nouveau
mouvement européen Suisse (NOMES), Marc Suter, a perdu sa place au profit de la
jeune Christa Markwalder (année de naissance 1975). Les autres partis ont maintenu
leurs positions. Les Verts ont gardé leurs deux sièges, les évangéliques, l’UDF, les DS
ainsi que le PDC ont sauvé le leur. Ce dernier parti ne doit son maintien qu’à
l’apparentement tactique passé avec la Liste romande, formée d’autonomistes
jurassiens de tous les bords politiques. Le candidat sortant Remo Galli a cependant été
battu par le revenant Norbert Hochreutener, déjà conseiller national de 1995 à 1999 et
membre de la direction de l’Association suisse d’Assurances. 18

WAHLEN
DATUM: 19.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Obwohl der Kanton Bern aufgrund seines unterdurchschnittlichen
Bevölkerungswachstums bei den Nationalratswahlen 2019 schon zum zweiten Mal in
Folge ein Mandat in der Grossen Kammer abgeben musste, bewarben sich dieses Jahr
deutlich mehr Personen auf einen der verbliebenen 24 Sitze als vor vier Jahren. Unter
den total 651 Kandidierenden waren auch 274 Frauen gemeldet. Damit war der
Frauenanteil ebenfalls höher als 2015 (2019: 42.1%; 2015: 37.4%). Die Anzahl der
Wahllisten stieg von 26 auf 34.

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Bei den letzten Nationalratswahlen hatte sich die SVP nach ihrem Sitzgewinn als
Wahlsiegerin feiern lassen können. Je einen Sitz verloren hatten damals die BDP und
die Grünen. Während der vergangenen Legislatur waren die Berner Nationalratssitze
somit wie folgt auf die Parteien verteilt: 9 SVP, 6 SP, 3 BDP, 2 FDP, 2 Grüne, 2 GLP, 1
EVP.  Aufgrund des Mandatsverlustes war schon von Beginn weg klar, dass mindestens
eine Partei einen Sitz verlieren würde. Die beiden Parteien welche im Vorfeld am
stärksten gefährdet schienen, waren die SVP und die BDP. Die Volkspartei hatte 2015
Proporzglück gehabt und den Sitzgewinn nur dank einem Überhangmandat geschafft.
Auf kantonaler Ebene hatte die SVP seither Federn lassen müssen, auch weil sie bei den
Grossratswahlen 2018 drei Sitze verloren hatte. Keine wirkliche Hilfe waren der Partei
die Listenverbindungen – sie verband sich einzig mit der Liste «Gesundheit-Energie-
Natur». Ausserdem musste die Volkspartei einen gewichtigen Abgang verkraften: Der
langjährige Nationalrat Adrian Amstutz wurde Opfer der parteiinternen
Amtszeitbeschränkung. Zwar hatten die SVP-Delegierten eigens eine «Lex Amstutz»
beschlossen, die es erlaubt hätte die Beschränkung in einzelnen Fällen zu lockern. Doch
Amstutz entschied sich trotz dieser Sonderregel, nicht erneut zu kandidieren. Auch die
BDP musste bei den diesjährigen Wahlen auf bekannte Parteigrössen verzichten. Neben
dem Rücktritt von Werner Luginbühl aus dem Ständerat kündigte auch Hans Grunder im
Frühjahr an, im Oktober nicht erneut kandidieren zu wollen. Schon während der
Legislatur war Urs Gasche aus dem Rat geschieden. Ohne ihre langjährigen Zugpferde
musste die BDP um ihre drei Sitze bangen. Die Hoffnungen ruhten im Wahljahr deshalb
vor allem auf Beatrice Simon. Zusätzlich zu ihrer Ständeratskandidatur figurierte die
bekannte Berner Finanzdirektorin auch auf der BDP-Nationalratsliste als
Wahllokomotive. Da in Bern ein Doppelmandat in der kantonalen Regierung und im
nationalen Parlament verboten ist, hätte Simon im Falle eines Einzuges ins
Bundesparlament ihr Regierungsratsmandat abgeben müssen. Da der Posten in der
Regierung gemeinhin als erstrebenswerter angesehen wird, wurde Simon von
politischen Gegnern vorgeworfen, sie täusche die Wähler, denn sie habe gar nicht vor,
eine Wahl in den Nationalrat anzunehmen. Stattdessen habe sie sich nur aufstellen
lassen, um der BDP-Liste zu mehr Stimmen zu verhelfen. Simon beteuerte jedoch, dass
sie auch eine Wahl in den Nationalrat annehmen würde. Dies wiederum stiess den
Bürgerlichen sauer auf, da sie dadurch die 2018 mühselig erkämpfte bürgerliche
Mehrheit im Berner Regierungsrat bedroht sahen. Relativ ungefährdet schienen die
sechs Sitze der SP zu sein. Die Sozialdemokraten waren bei den Kantonsratswahlen 2018
als Sieger hervorgegangen (+5 Sitze). Zwar hatte auch die SP einen Rücktritt zu
vermelden – für Margret Kiener Nellen war wegen der Amtszeitbeschränkung Ende der
Legislatur Schluss – doch die national bekannte ehemalige Juso-Chefin Tamara
Funiciello sprang in die Bresche. Auch dieses Jahr führte die SP eine separate Frauen-
und Männerliste. Bisher waren auf beide Listen je drei Nationalratssitze abgefallen.
Doch aufgrund der starken Frauenliste wurde gemutmasst, dass die SP-Frauen ihren
männlichen Kollegen einen Sitz wegschnappen könnten. Die männlichen SP-Vertreter,
allen voran Adrian Wüthrich, der erst während der Legislatur für den verstorbenen
Alexander Tschäppät nachgerutscht war, mussten daher um ihre Wiederwahl bangen.
Obwohl in Bern ein Sitz weniger zu vergeben war, peilten 2019 einige Parteien einen
Sitzgewinn an. Die FDP, ermutigt durch ihre drei Sitzgewinne bei den
Kantonsratswahlen 2018, hatte sich 11 Prozent Wähleranteil und einen dritten Sitz als
Ziel gesetzt. Sie ging dafür aber keine überparteiliche Listenverbindung ein. Die CVP
strebte derweil nach achtjährigem Unterbruch ihre Rückkehr in den Nationalrat an.
Dafür ging sie eine breite Mitte-Verbindung mit den Listen der GLP, EVP, BDP und den
Piraten ein. Als aussichtsreichster CVP-Kandidat galt der Stadtberner
Sicherheitsdirektor Reto Nause. Ebenfalls nach achtjähriger Absenz in die Grosse
Kammer zurückkehren wollte die EDU. Um die dazu nötigen Wählerprozente zu
erreichen, verband sich die EDU mit sechs teilweise recht skurrilen Listen («Schweizer
Demokraten», «Die Musketiere», «Landliste», «Partei der unbegrenzten
Möglichkeiten», «5G ade!» und «JutziPhilipp.com»). Durch dieses breite Bündnis der
Kleinsten wurden der EDU und ihrem Spitzenkandidat Andreas Gafner tatsächlich gute
Chancen für den Einzug in den Nationalrat eingeräumt. Da das Thema der Stunde, die
Klimapolitik, im Wahlkampf allgegenwärtig war, gehörten auch die Grünen und die
Grünliberalen zu den Anwärtern auf einen Sitzgewinn. Beide Parteien wussten national
bekannte Zugpferde in ihren Reihen – die Parteipräsidentin der Grünen Schweiz Regula
Rytz, der Präsident der GLP Schweiz Jürg Grossen und die Co-Präsidentin der
Frauendachorganisation «alliance F» Kathrin Bertschy (GLP). Bei den Grünen hoffte
zudem die bisherige Nationalrätin Aline Trede darauf, dieses Mal den Einzug ins
Parlament auf Anhieb zu schaffen, nachdem sie schon zwei Mal für aus dem Rat
scheidende Parteikollegen nachgerutscht war. Während die GLP in der Mitteverbindung
Unterschlupf fand, verbanden die Grünen ihre Listen mit der SP und der Partei der
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Arbeit (PdA).

Der Wahlsonntag brachte unerwartet grosse Verschiebungen. Die grossen Wahlsieger
waren die Grünen und die Grünliberalen. Erstere bauten ihren Wähleranteil gegenüber
2015 um 5.1 Prozentpunkte aus (neu 13.6%) und gewannen zwei Sitze dazu. Neben Rytz
und Trede zogen auch Christine Badertscher und Kilian Baumann in den Nationalrat ein.
Die GLP vergrösserte ihren Wähleranteil um 3.7 Prozentpunkte (neu 9.7%), was für
einen Sitzgewinn reichte. Melanie Mettler schaffte den Einzug ins Parlament zusammen
mit den Bisherigen Grossen und Bertschy. Anders als die CVP, die ihren angestrebten
Wiedereinzug in den Nationalrat verpasste, holte sich die EDU einen Sitz. Ihre Strategie
der Listenverbindungen mit zahlreichen Kleinstgruppierungen war damit aufgegangen.
Zwar verpasste sie die vier-Prozent-Marke ganz knapp, doch sie sicherte sich ein
Überhangsmandat, womit der EDU-Spitzenkandidat Andreas Gafner ins Parlament
einzog. Keine Verschiebungen gab es bei der FDP und der EVP: Die bisherigen Christian
Wasserfallen (FDP), Christa Markwalder (FDP) und Marianne Streiff (EVP) wurden
wiedergewählt. Ein Debakel waren die Wahlen hingegen für die SP, die SVP und die BDP.
Die Sozialdemokraten verloren 2.9 Prozentpunkte ihres Wähleranteils (neu 16.8%) und
dazu gleich zwei Sitze, wobei hauptsächlich die SP-Männer unter die Räder kamen. Von
der Männerliste schaffte einzig Matthias Aebischer die Wiederwahl, Adrian Wüthrich
und Corrado Pardini verpassten ihre Wiederwahl. Die SP-Frauen hielten ihre drei Sitze.
Tamara Funiciello ersetzte Kiener Nellen und zog neben Nadine Masshardt und Flavia
Wasserfallen in die Grosse Kammer ein. Die SVP (-3.1 Prozentpunkte, neu 30.0%)
musste ebenfalls den Verlust von zwei Nationalratssitzen hinnehmen. Zusätzlich zum
Rücktritt von Amstutz wurde noch Manfred Bühler abgewählt. Damit schied der einzige
Vertreter des französischsprachigen Berner Jura aus dem Nationalrat. Für die SVP
verblieben Albert Rösti, Andreas Aebi, Nadja Pieren, Erich von Siebenthal, Erich Hess
und Andrea Geissbühler im Rat. Lars Guggisberg rutschte ausserdem für den Neo-
Ständerat Werner Salzmann in den Nationalrat nach. Den grössten Wähleranteilverlust
(-3.8 Prozentpunkte, neu 8.0%) erlitt die BDP. Trotzdem verlor sie «nur» einen ihrer
drei Sitze. Neben Lorenz Hess schaffte auch Beatrice Simon die Wahl. Nach ihrer
erfolglosen Ständeratskandidatur verzichtete sie allerdings – entgegen ihren
Ankündigungen im Wahlkampf – auf ihr Nationalratsmandat und blieb stattdessen
Regierungsrätin. Der Bisherige Heinz Siegenthaler rutschte für sie nach. Die
Zusammensetzung der Berner Nationalratsdelegation lautet somit neu: 7 SVP, 4 SP, 4
GP, 3 GLP, 2 FDP, 2 BDP, 1 EVP und 1 EDU. Die Stimmbeteiligung fiel im Vergleich zu 2015
um 1.7 Prozentpunkte auf 47.4 Prozent. 19

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die Liberalisierung der früheren Staatsmonopolbereiche Eisenbahnverkehr, Post und
Telekommunikation und die damit verbundenen Anpassungen der dort tätigen
staatlichen Betriebe an die verschärfte Wettbewerbssituation wirkt sich tendenziell
negativ auf die Randgebiete aus. Vorläufig waren die Auswirkungen vor allem beim in
diesen Regionen ohnehin prekären Arbeitsplatzangebot spürbar, später könnte es auch
Nachteile bei der Einrichtung neuer Infrastrukturen im Kommunikationsbereich und
eine Differenzierung der Preisstruktur (sprich Verteuerung der Leistungen in
peripheren oder dünn besiedelten Gebieten) geben. Von verschiedener Seite wurde
deshalb die Idee eines sogenannten nationalen Kohäsionsfonds ins Spiel gebracht.
Gemäss einer parlamentarischen Initiative Tschäppät (sp, BE; 99.449) soll dieser Fonds
aus den Dividenden des Bundes aus seinen Anteilen bei SBB, Swisscom und Post
gespiesen werden und Konversions- und Innovationsprojekte im Infrastrukturbereich in
den Randregionen finanzieren. Der Nationalrat lehnte diesen von der Linken und etwa
der Hälfte der CVP-Fraktion unterstützten Vorschlag mit 88:84 Stimmen ab.
Standesinitiativen mit ähnlichem Inhalt hatten auch die Kantone Graubünden,
Schaffhausen, Tessin und Wallis eingereicht. Auf Antrag seiner Kommission gab ihnen
der Ständerat keine Folge. Eine wichtige Begründung war die, dass ein solcher Fonds
mit seiner Zweckbindung zu starr wäre. Da der Rat dem Anliegen der peripheren
Kantone aber seine Berechtigung zuerkannte, überwies er eine Motion für die
flächendeckende Versorgung des Landes mit öffentlichen Infrastrukturen (sogenannter
Service public). Der Nationalrat hatte bereits vorher, im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung 1999-2003, eine ähnliche, auch vom Ständerat übernommene
Kommissionsmotion (00.3215) gutgeheissen. Der Bundesrat reagierte im Sommer mit

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER
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der Ankündigung, dass er dem Parlament einen Kredit von 80 Mio Fr. für vier Jahre
zugunsten von Regionen beantragen werde, welche durch die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe besonders stark von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Die Mittel
sollen gezielt zur verbesserten Stellenvermittlung und Umschulung, zur Förderung von
Unternehmensgründungen, zur Vermittlung von Gebäuden und zur Ankurbelung von
innovativen Tourismusprojekten eingesetzt werden. Nach den Plänen der Regierung soll
aber kein neues regionalpolitisches Instrumentarium geschaffen, sondern die Kassen
der bestehenden (IHG, Nachfolge des Bonny-Beschlusses, Innovation im Tourismus)
belastet werden. Der Nationalrat überwies nach dieser Ankündigung ein Postulat
Robbiani (cvp, TI; 00.3442), welches den Bundesrat auffordert, eine Strategie zur
Unterstützung dieser Regionen vorzulegen. 20

Le Conseil national souhaite faciliter l'accès aux informations sur les poursuites grâce à
une mise en réseau de tous les registres des poursuites en Suisse. Par 89 voix contre
80, il donne suite à une initiative parlementaire d'Erich Hess (udc, BE). Les voix de
l'UDC ont été rejointes par une majorité du PLR ainsi que par les parlementaires PBD. Si
les opposants estimaient que des mesures ponctuelles du Conseil fédéral seraient
suffisantes, l'argument de la mobilité des débiteurs et de la possibilité d'une mise en
réseau grâce aux progrès techniques ont fait pencher la balance. Au final, le Conseil
national vise ainsi un allégement de la tâche des créanciers. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

L'initiative parlementaire de Erich Hess (udc, BE) souhaite mettre en réseau tous les
registres des poursuites en Suisse. Elle a donc pour objectif de garantir l'exhaustivité
des informations pour les créanciers. Alors que le Conseil national a adopté l'initiative
parlementaire, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a
recommandé, sans opposition, à sa chambre de rejeter l'objet. Elle a estimé que le
rapport au postulat 12.3957 et la motion 16.3335 répondaient à la problématique
soulevée par l'initiative. Elle a notamment souligné les coûts engendrés par une telle
numérisation. 
Le Conseil des Etats a suivi sa commission. Il a rejeté la motion par 28 voix contre 13 et
1 abstention. Au final, il est intéressant de noter que la motion a été rejeté bien qu'elle
ait initialement été signée par 103 parlementaires. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Landwirtschaft und Umweltschutz

Les deux chambres ont accordé leurs violons afin d'interdire la mise sur le marché de
bois récolté illégalement. La chambre du peuple a accepté de s'aligner sur les deux
points de divergence mineurs, d'ordre technique, qui lui restaient avec la chambre des
cantons. 
En vote final, la modification de la loi sur l'environnement a été acceptée à l'unanimité
par le Conseil des Etats, alors que seule la voix de l'UDC bernois Erich Hess s'y est
opposée au Conseil national. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Der Schweizerische Kaufmännische Verband SKV und der Schweizerische
Gewerbeverband wehrten sich im Berichtsjahr gegen die Eidgenössische
Steuerverwaltung, die die Durchführung von Berufsprüfungen neuerdings als
Dienstleistung besteuert. Laut Tschäppät (sp, BE), Präsident des SKV, will der SKV eine
entsprechende Steuerrechnung über 1,5 Mio Fr. bis vor das Bundesgericht bekämpfen.
Eine Besteuerung des Bildungsbereichs sei im Gesetz nicht vorgesehen. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.10.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Das Parlament beschloss, Dienstleistungen der AHV- und Familienausgleichskassen
(Pa. Iv. Triponez) sowie Prüfungen und Dienstleistungen Dritter im Bildungsbereich von
der Mehrwertsteuer zu befreien (Pa. Iv. 01.418, WAK-NR; Den Anstoss zur Änderung gab
die Pa.Iv. 00.452,  Tschäppät (sp, BE). Da Einigkeit zur Materie herrschte, reichte die
WAK-NR selber eine Pa.Iv. ein, während der Initiant seinen Vorstoss zurückzog. Siehe
dazu auch hier). 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH

Im September 2017 reichte Erich Hess (svp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, mit
der er die Schwelle der Mehrwertsteuerpflicht für Unternehmungen mit Sitz in der
Schweiz auf einen Umsatz von CHF 150'000 erhöhen wollte. Die aktuelle Schwelle von
CHF 100'000 werde schnell erreicht, zudem gelte die höhere Schwelle bereits für
gemeinnützige Organisationen und ehrenamtliche Vereinigungen. Da die
Mehrwertsteuer gerade für KMU und Start-ups überproportional grossen
bürokratischen Aufwand mit sich bringe, solle diese Schwelle für alle juristischen
Personen vereinheitlicht werden. Anklang fand die Initiative bei der WAK-NR, die ihr mit
13 zu 11 Stimmen Folge gab, nicht aber bei ihrer Schwesterkommission, welche die
bestehende Umsatzgrenze für angemessen hielt und die die Initiative mit 4 zu 3
Stimmen ablehnte. Obwohl die Mehrheit der WAK-NR ihre Zustimmung im Oktober
2019 in einem Kommissionsbericht noch einmal unterstrich, lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative mit 106 zu 78 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen den Willen
der SVP- und der FDP.Liberale-Fraktion sowie vereinzelter weiterer Stimmen ab. Die
Kommissionsminderheit hatte Ablehnung beantragt, weil die Erhöhung der Schwelle
eine Verschärfung der Wettbewerbsverzerrungen und der Konkurrenzsituation
gegenüber ausländischen Anbietern sowie Steuerausfälle von CHF 100 Mio. zur Folge
hätte. 26
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Voranschlag

Obwohl doch einige Wortmeldungen zu vermerken waren, führte der Nachtrag IIb zum
Voranschlag 2020 im Vergleich zum Nachtrag IIa im Nationalrat zu vergleichsweise
wenig Diskussionen. Gleich zu Beginn der Behandlung in der Herbstsession 2020
stellten die Kommissionssprecher Gschwind (cvp, JU) und Wettstein (gp, SO) fest, dass
alle Nachtragskredite von der Mehrheit der FK-NR gutgeheissen worden seien. So lagen
lediglich drei Minderheitenanträge zu zwei Positionen vor. 
Die Minderheit Guggisberg (svp, BE) störte sich daran, dass der Kredit für die
Finanzierung der Leistungsvereinbarungen der Kantone im Kulturbereich aus der
Soforthilfe für Kulturunternehmen kompensiert werden sollte, die als Darlehen
gesprochen worden war. Nun werde dieses Darlehen aber in einen A-Fonds-perdu-
Posten umgewandelt, was nicht gerechtfertigt sei, zumal Grossveranstaltungen ab
Oktober 2020 wieder möglich seien und die Kantone gemäss Bundesverfassung für den
Kulturbereich zuständig seien. Entsprechend solle dieser Kredit gestrichen werden.
Finanzminister Maurer wies hingegen darauf hin, dass der Bund das Geld nicht an die
Unternehmen, sondern an die Kantone überweise. Diese nähmen die Verteilung der
Gelder vor, übernähmen dabei aber selbst jeweils die Hälfte der Finanzierung. Mit 140
zu 53 Stimmen hiess der Nationalrat diesen Kredit gegen den Willen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion gut.
Eine weitere Minderheit Guggisberg störte sich an den «feudalen
Anstellungsbedingungen von Skyguide», etwa am Rentenalter 56 oder den
vergleichsweise hohen Löhnen. Die Ankündigung, dass die Gewerkschaften und
Skyguide im Gegenzug für die Rekapitalisierung bis Ende 2021 einen gemeinsamen Plan
für eine Rentenaltererhöhung zu erarbeiten hätten, sei zu wenig verbindlich.
Stattdessen wollte die Minderheit diese Bedingung sowie weitere Massnahmen zur
Kostenreduktion als Rahmenbedingungen der Kreditvergabe vorschreiben. Eine
Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte hingegen sicherstellen, dass die
Gesamtarbeitsverträge und Arbeitsbedingungen, die vor dem Shutdown festgelegt
worden waren, eingehalten würden. Der Bund könne seine obligatorische Unterstützung
nicht an schlechtere Arbeitsbedingungen knüpfen, zumal diese durch
Kollektivverhandlungen ausgearbeitet worden seien. Bundesrat Maurer entgegnete,
dass beide Minderheitsanträge die Gewaltentrennung missachteten, indem das
Parlament in die Entscheidungen des Verwaltungsrates eingreife. Zum Beispiel habe der
Verwaltungsrat von Skyguide bereits eine Kürzung des variablen Anteils der Löhne
beschlossen. In der Folge zog der Rat den Minderheitsantrag Guggisberg dem
Minderheitsantrag Dandrès zwar mit 109 zu 68 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) vor, lehnte
Ersteren aber anschliessend dennoch mit 139 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die
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SVP-Fraktion, die sich als einzige für den Minderheitsantrag Guggisberg ausgesprochen
hatte, lehnte auch als einzige den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der
Schuldenbremse sowie den Nachtrag IIb in der Gesamtabstimmung ab (142 zu 53
Stimmen; 142 zu 52 Stimmen; 141 zu 52 Stimmen). Kaum Widerstand gab es bezüglich
des Bundesbeschlusses III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das
Jahr 2020, diesem stimmte der Rat mit 192 zu 1 Stimmen gegen den Willen von Erich
Hess (svp, BE) zu.

Keine Diskussionen zum Nachtrag IIb gab es im Ständerat: Nach der Präsentation der
Vorlage durch Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) und Bundesrat Maurer nahm der
Rat den ausserordentlichen Zahlungsbedarf, die Lösung der Schuldenbremse, den
Nachtrag IIb und den Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem
Bahninfrastrukturfonds einstimmig mit jeweils 33 zu 0 Stimmen an. 27

Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch der in der Wintersession 2020 zusammen mit
der Staatsrechnung 2019 und dem ordentlichen zweiten Nachtrag zum Voranschlag
2020 behandelte Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022-
2024 im Zeichen der Corona-Pandemie. Zum ersten Mal hatten sich National- und
Ständerat vorgängig auf ein Notbudget geeinigt für den Fall, dass die Session Corona-
bedingt abgebrochen werden müsste und der Voranschlag deshalb nicht zu Ende
beraten werden könnte. Zudem hatte das Parlament neben unzähligen traditionellen
erneut auch über zahlreiche im ursprünglichen Voranschlag oder in einer der drei vom
Bundesrat eingereichten Nachmeldungen aufgeführten Corona-bedingten
Budgetposten zu beraten, wobei es gleichzeitig entscheiden musste, welche davon als
ausserordentliche Ausgaben verbucht und damit von der Schuldenbremse
ausgenommen werden sollen. Die Kommissionssprecher Nicolet (svp, VD) und Fischer
(glp, LU) erläuterten, dass das ursprüngliche Budget des Bundesrates ein Defizit von
CHF 1.1 Mrd. aufgewiesen habe, dass dieses durch die Nachmeldungen aber auf über
CHF 2 Mrd. CHF angestiegen sei; auf über CHF 4 Mrd. gar, wenn man die
ausserordentlichen Ausgaben miteinbeziehe. Keine unwesentliche Rolle spielten dabei
die Corona-bedingten Mehrausgaben, welche sich auf CHF 5.4 Mrd. beliefen (CHF 2.5
Mrd. davon sollten als ordentlicher, CHF 2.9 Mrd. als ausserordentlicher Zahlungsbedarf
verbucht werden). 
In der Folge beriet die grosse Kammer zwar einmal mehr zahlreiche Minderheitsanträge,
nahm jedoch nur 7 Minderheits- oder Einzelanträge an und änderte die bundesrätliche
Version nur in 14 Bereichen ab. Dadurch erhöhte der Nationalrat die Ausgaben
gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR
um CHF 15 Mio. und nahm den Entwurf zum Schluss mit 190 zu 2 Stimmen deutlich an. 

Vor der Detailberatung betonten die Kommissionssprecher, dass die FK-NR dem
Bundesrat weitgehend gefolgt sei, gerade bei den Covid-19-Massnahmen und bei den
Direktzahlungen in der Landwirtschaft aber einige Änderungen angebracht habe.
Insgesamt schöpfe die Kommission den Schuldenbremse-bedingten Spielraum mit
einem Defizit von CHF 2 Mrd. nicht vollständig aus – möglich wäre ein Defizit von CHF
3.2 Mrd. Der dadurch verbleibende strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. sollte, wie
vom Bundesrat vorgeschlagen, dem Amortisationskonto der Schuldenbremse
gutgeschrieben und entsprechend für den Abbau der als ausserordentliche Ausgaben
verbuchten Corona-Defizite verwendet werden, wie es der Bundesrat auch für den
budgetierten Überschuss in der Staatsrechnung 2019 beantragt hatte. 
Ergänzend wies Finanzminister Maurer darauf hin, dass das Budget mit sehr vielen
Unsicherheiten belastet sei. Je nach Dauer und Anzahl der Corona-Wellen und der
Erholungszeit gewisser Bereiche könne sich der Voranschlag durch kommende
Nachträge durchaus noch verschlechtern. Man habe hier aber ein Budget ohne
Sparmassnahmen erstellt, um der Wirtschaft zu helfen, wieder auf die Beine zu
kommen, betonte er. 

Der Nationalrat behandelte die einzelnen Budgetposten in sieben Blöcken, beginnend
mit den Covid-19-Unterstützungshilfen. Stillschweigend folgte er dem Bundesrat dabei
bei den meisten seiner Nachmeldungen, zum Beispiel bezüglich der Leistungen des
Erwerbsersatzes, welche der Bundesrat von anfänglich CHF 490 Mio. auf CHF 2.2. Mrd.
aufgestockt hatte, nachdem das Parlament im Rahmen des Covid-19-Gesetzes auch
indirekt betroffenen Selbständigen Zugang zur EO gewährt hatte; bezüglich der
Unterstützung für den Kulturbereich, wie sie in der Herbstsession 2020 in der
Kulturbotschaft beschlossen worden war; bezüglich der Arzneimittelbeschaffung; der
Lagerhaltung von Ethanol; der Härtefallentschädigung für Vermietende; des
öffentlichen Verkehrs oder der Stabilisierung von Skyguide. Minderheitsanträge lagen
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unter anderem bezüglich der kantonalen Härtefallmassnahmen für Unternehmen vor.
Hier hatte der Bundesrat den anfänglichen Verpflichtungskredit von CHF 200 Mio. auf
CHF 680 Mio. aufgestockt, eine Minderheit Widmer (sp, ZH) verlangte hingegen eine
weitere Erhöhung auf CHF 1 Mrd. Bundesrat Maurer bat den Rat jedoch darum, bei den
mit den Kantonen ausgehandelten CHF 680 Mio. zu bleiben, da eine Erhöhung gegen
Treu und Glauben verstossen würde – die Kantone müssten entsprechend ebenfalls
höhere Beträge sprechen. Zudem wollte dieselbe Minderheit Widmer den
Verpflichtungskredit durch einen Zahlungskredit ersetzen, so dass diese Mittel den
Kantonen rasch zur Verfügung stehen könnten; die Kommission schlug stattdessen eine
Ergänzung des Verpflichtungskredits durch einen entsprechenden Zahlungskredit vor.
Finanzminister Maurer kritisierte die Umwandlung, da sie dem Finanzhaushaltsgesetz
widerspreche und sich der Bund ja erst beteiligen müsse, wenn die Kantone durch ihre
Darlehen Verluste erlitten. Entsprechend müssten die nicht ausgeschöpften Kredite
jeweils übertragen werden. Mit 110 zu 78 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen die
Minderheit Widmer aus, die immerhin bei den geschlossen stimmenden SP-, Grünen-
und GLP-Fraktionen Anklang fand, nahm jedoch den neuen Zahlungskredit
stillschweigend an.

Im zweiten Block – Beziehungen zum Ausland und Migration – lagen zwei Gruppen von
Minderheitsanträgen vor. So beantragten auf der einen Seite Minderheiten aus der SVP-
Fraktion (Grin (svp, VD) und Keller (svp, NW)), Beträge bei der
Entwicklungszusammenarbeit, bei multilateralen Organisationen oder bei den Darlehen
und Beteiligungen in Entwicklungsländern zu senken und sie damit auf dem Stand des
Vorjahres zu belassen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in der Schweiz
müsse man der schwierigen Rechnungssituation 2021 Rechnung tragen, argumentierte
etwa Grin. Auf der anderen Seite versuchten Minderheiten aus der SP- und der Grünen-
Fraktion (Friedl (sp, SG) und Wettstein (gp, SO)), unter anderem die Kredite der
Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Aktionen, zur zivilen Konfliktbearbeitung
sowie für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer zu erhöhen, um
sicherzustellen, dass die APD-Quote, welche auf 0.5 Prozent des BNE festgelegt worden
war, auch wirklich erreicht werde. Roland Fischer (glp, LU) verwies für die Kommission
darauf, dass die Kredite im Budget den Parlamentsbeschlüssen zu den Zahlungsrahmen
für internationale Zusammenarbeit entsprechen und die Kommission entsprechend
Erhöhungen oder Kürzungen ablehne. Folglich sprach sich der Nationalrat gegen
sämtliche Minderheitsanträge aus, diese fanden denn auch kaum über die jeweiligen
Fraktionen hinaus Unterstützung. 

Dasselbe Bild zeigt sich im dritten Block, in dem es um die soziale Wohlfahrt ging.
Minderheiten Guggisberg (svp, BE) und Nicolet (svp, VD) beantragten tiefere Kredite
respektive den Verzicht auf eine Aufstockung der Kredite für Massnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern, für familienergänzende Kinderbetreuung sowie
für den Kinderschutz und die Kinderrechte. Die entsprechenden Aufgaben lägen vor
allem in der Kompetenz der Gemeinden und Kantone, weshalb auf eine Aufstockung
beim Bund verzichtet werden solle. Eine Minderheit Dandrès (sp, GE) wollte das Budget
des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
aufstocken, weil gerade Menschen mit Behinderungen von der Corona-Pandemie
besonders stark getroffen worden seien. Zudem sollte auch der Betrag des
Bundesamtes für Verkehr zur Behindertengleichstellung für Investitionen in die
Barrierefreiheit aufgestockt werden. Letzterer Betrag sei jedoch nicht gekürzt worden,
wie einige Sprechende vermuteten, sondern werde neu über den
Bahninfrastrukturfonds finanziert, erklärte Finanzminister Maurer. Auch in diesem
Block wurden sämtliche Minderheitsanträge deutlich abgelehnt. 

Im vierten Block, in dem es um Kultur, Bildung, Forschung und Sport ging, waren die
Bildungsanträge wie in früheren Jahren vergleichsweise erfolgreich. Der Nationalrat
stimmte Einzelanträgen von Christian Wasserfallen (fdp, BE) sowie Matthias Aebischer
(sp, BE) und einem Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR) zu. Wasserfallen und
Aebischer wollten verschiedene Kredite des SBFI und des ETH-Bereichs aufstocken
(unter anderem den Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich und an die
Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung) und damit die Entscheidungen des
Nationalrats aus der BFI-Botschaft, die sich gerade im Differenzbereinigungsverfahren
befand, aufnehmen. Alle vier Einzelanträge fanden im Rat eine Mehrheit, obwohl sie von
der SVP- sowie von mehr oder weniger grossen Teilen der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktion abgelehnt wurden. Die Minderheit Schneider Schüttel wollte den Betrag
bei der internationalen Bildungs-Mobilität verdoppeln und auch in den
Finanzplanjahren sehr stark aufstocken, um so ab 2021 die Schweizer Vollassoziierung
an Erasmus plus zu finanzieren. Kommissionssprecher Fischer (glp, LU) wies jedoch
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darauf hin, dass die Bedingungen für die Teilnahme von Drittstaaten noch nicht bekannt
seien und man das Geld entsprechend erst dann beantragen wolle, wenn man die
genauen Kosten kenne. Der Nationalrat folgte der Kommission diesbezüglich zwar im
Voranschlagsjahr, nahm aber die Erhöhungen für die Finanzplanjahre mit 93 zu 86
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Erfolglos blieben in diesem Block Kürzungsanträge bei
Pro Helvetia, bei verschiedenen Kultureinrichtungen (Minderheiten Guggisberg), deren
Kredit die FK-NR aufgrund der Kulturbotschaft aufgestockt hatte, sowie beim
Schiesswesen (Minderheit Wettstein). 

Landwirtschaft und Tourismus standen im fünften Block im Zentrum und einmal mehr
wurde die 2017 angenommene Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) zum Streitpunkt. Der
Bundesrat hatte die Direktzahlungen gegenüber dem Jahr 2020 aufgrund der negativen
Teuerung reduziert – gemäss der Motion Dittli soll jeweils die tatsächlich
stattgefundene Teuerung verrechnet werden. Die Kommission schlug nun aber vor, zum
früheren Betrag zurückzukehren. Der Finanzminister zeigte sich genervt über diesen
Entscheid: Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssten sich überlegen, «ob
Sie uns überhaupt solche Aufträge erteilen wollen, wenn Sie sich letztlich nicht daran
halten. Das auszurechnen, gibt nämlich einiges zu tun». Mit dieser Darstellung zeigten
sich aber verschiedene Sprechende nicht einverstanden. So argumentierten Heinz
Siegenthaler (bdp, BE) und Markus Ritter (cvp, SG), dass der Bundesrat in der Botschaft
zur Agrarpolitik 2018-2021 die Teuerung nicht ausgleichen wollte und zusätzlich eine
nominelle Kürzung vorgenommen habe. Das Parlament habe in der Folge auf die
Teuerung verzichtet, aber die Kürzung rückgängig gemacht. Nun dürfe aber keine
Teuerung korrigiert werden, die man gar nie gewährt habe. Auch eine linke Minderheit
Schneider Schüttel (sp, FR) zeigte sich bereit, die Direktzahlungen zu erhöhen, solange
dies zielgerichtet erfolge, und schlug vor, als Reaktion auf das abgelehnte Jagdgesetz
eine Krediterhöhung um CHF 1.6 Mio. in den Planungsgrössen den
Sömmerungsbeiträgen an die nachhaltige Schafalpung zuzuweisen. Eine zweite
Minderheit Schneider Schüttel beantragte, bezüglich der Direktzahlungen dem
Bundesrat zu folgen. Der Rat entschied sich in der Folge sowohl für eine Erhöhung um
CHF 1.8 Mio. für die Sömmerungsbeiträge als auch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Erhöhung um fast CHF 17 Mio. und lehnte
entsprechend den Antrag der Minderheit II ab. Weitere Minderheitsanträge zur
Pflanzen- und Tierzucht und zur Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im
Tourismus (Minderheiten Wettstein) fanden keine Mehrheit, jedoch folgte der
Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner Kommission, das Globalbudget von
Agroscope für deren Restrukturierung um CHF 4.1 Mio. aufzustocken.

Im sechsten Block behandelte der Rat die Themen Verkehr und Umwelt und änderte
hier stillschweigend die Sollwerte für die Auslastung des öffentlichen Verkehrs und des
Schienengüterverkehrs. Diese sollen überdies auch in den Finanzplanjahren um jährlich
0.1 Prozent steigen. Erfolgreich war auch eine Minderheit Gschwind (cvp, JU), die
beantragte, den Kredit für Schäden durch Wildtiere, Jagd und Fischerei nicht zu
erhöhen, da hier bereits genügend Mittel vorhanden seien (106 zu 86 Stimmen).
Erfolglos blieben Minderheitsanträge auf höhere Kredite für den Technologietransfer
und den Langsamverkehr (Minderheit Brélaz: gp, VD) und auf einen tieferen Kredit für
Natur und Landschaft (Minderheit Nicolet). Bei der Förderung von Umwelttechnologien
wollte die Kommissionsmehrheit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Betrag um CHF 3
Mio. erhöhen und den Anfangsbetrag damit fast verdoppeln, was eine Minderheit Gmür
bekämpfte. Die Förderung könne auch durch die Privatwirtschaft geschehen, nicht
immer durch den Staat – sofern die Projekte gut seien. Die grosse Kammer folgte
jedoch ihrer Kommissionsmehrheit.

Im siebten und letzten Block standen Eigenaufwand und Verwaltungsprozesse im
Zentrum, wobei der Rat überall seiner Kommission folgte. Er lehnte sämtliche Anträge
auf Kürzung, zum Beispiel bei den Parlamentsdiensten, bei denen eine Minderheit
Strupler (svp, TG) auf zusätzliches bewaffnetes Sicherheitspersonal im
Parlamentsgebäude verzichten wollte, oder bei der Aufstockung des Globalbudgets des
BAFU (Minderheit Dandrès), ab. Umstrittener war die Frage, ob das Globalbudget des
NDB erhöht und stattdessen der Kredit für Rüstungsaufwand und -investitionen des
VBS reduziert werden soll. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) lehnte diesen Austausch ab,
der Rat stimmte dem Kommissionsantrag jedoch deutlich zu. Abgelehnt wurde
schliesslich auch der Antrag einer Minderheit Schwander (svp, SZ), wonach die
gesamten Personalausgaben in den Finanzplanjahren sukzessive auf CHF 6 Mrd.
reduziert und dort plafoniert werden sollten. Schliesslich schlug die Kommission vor,
für die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Durchführung der
Sozialversicherungen der 1. Säule zuständig ist, vier neue Planungsgrössen bezüglich
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einer effizienten Bearbeitung der Versichertendossiers einzuführen, um so deren
Effizienz zu steigern. Obwohl Finanzminister Maurer um die Annahme der Minderheiten
Fischer und Gysi (sp, SG) für einen Verzicht auf die neuen Sollwerte bat, weil die ZAS
inmitten eines Umbaus ihrer Informatik sei, wodurch die Effizienz der Institution ab
2024 gesteigert werden könne, sprach sich der Nationalrat für die Änderung aus. 

Insgesamt erhöhte der Nationalrat damit die Ausgaben gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf um CHF 726 Mio. und gegenüber der FK-NR um CHF 15 Mio. Offen war
schliesslich noch die Frage, welche Kredite als ausserordentliche Ausgaben verbucht
werden sollen. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die Covid-Kosten für die
Erwerbsausfallentschädigungen für Selbständigerwerbende (CHF 2.2 Mrd.) und CHF 680
Mio. für die Härtefallhilfe der Kantone als ausserordentlichen Kredite zu behandeln,
während die übrigen Corona-bedingten Ausgaben über CHF 2.5 Mrd. dem ordentlichen
Zahlungsbedarf zugerechnet werden sollten. Die Kommission beantragte dem
Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit Fischer (glp, LU) die gesamten Corona-
bedingten Mehrkosten von CHF 5.4 Mrd. als ausserordentliche Ausgaben dem
Amortisationskonto belasten wollte. Eine einheitliche Verbuchung würde eine höhere
Transparenz ermöglichen, erklärte Fischer, zumal es keine objektiven und rechtlichen
Kriterien für eine Einteilung in ordentliche und ausserordentliche Ausgaben gebe.
Zusätzlich würde dadurch der Schuldenbremse-bedingte Spielraum vergrössert, indem
der strukturelle Überschuss von CHF 1.2 Mrd. auf CHF 3.7 Mrd. erhöht würde.
Unverändert bliebe dabei das Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 4.917 Mrd. Auch
Finanzminister Maurer bestätigte, dass die Verbuchung keine exakte Wissenschaft sei
und entsprechend beide Lösungen möglich wären. Der Bundesrat habe diejenigen
Ausgaben, die man «im Voraus» kenne, im ordentlichen Budget untergebracht und
einzig die bei der Budgetierung unbekannten Kredite für die EO und die Härtefallhilfen
ausserordentlich verbucht. Die Transparenz werde zukünftig durch einen noch zu
erstellenden Zusatzbericht hergestellt, welcher die gesamten aufgeschlüsselten Kosten
der Covid-19-Krise für den Bund aufzeigen werde. Mit 112 zu 73 Stimmen folgte der Rat
gegen den Willen der SP, der Grünen und der GLP der Kommissionsmehrheit. In der
darauffolgenden Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 190 zu 2 Stimmen
für seinen Budgetentwurf aus. Die ablehnenden Stimmen stammten von Erich Hess
(svp, BE) und Christian Imark (svp, SO). Auch die Bundesbeschlüsse zu den
Planungsgrössen, Finanzplanjahren, zum Bahninfrastrukturfonds und dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurden jeweils sehr deutlich
angenommen. 28

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

In den Schlussabstimmungen vom 21. Juni 2019 nahmen beide Räte die Vorlage zum
Strategischen Entwicklungsprogramm Eisenbahninfrastruktur (Ausbauschritt 2035)
an, der Ständerat einstimmig mit 44 Stimmen (keine Enthaltungen) und der Nationalrat
mit 195 gegen 1 Stimme (keine Enthaltungen). Die einzige Gegenstimme stammte von
Erich Hess (svp, BE). 29
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Umweltschutz

Naturschutz

Martina Munz (sp, SH) machte im Juni 2019 mittels eines Postulates auf die Problematik
der Verschotterung von Grünflächen, also das Zudecken von Grünflächen mit Steinen,
aufmerksam. Sie forderte den Bundesrat auf, in einem Bericht aufzuzeigen, wie der mit
der Verschotterung von privaten und öffentlichen Arealen einhergehenden
«ökologischen Verarmung» entgegengetreten werden könne. So genannte
Schottergärten hätten in den letzten Jahren zugenommen, weil sie als pflegeleicht
gelten. Sie stünden aber im Widerspruch zu einer hochwertigen und
biodiversitätsfreundlichen Siedlungsentwicklung nach innen und verstärkten die
Sommerhitze in Wohngegenden. Aus diesen Gründen solle im Bericht geprüft werden,
ob solche Gärten einer Bewilligungspflicht unterstellt werden können oder ob es
Fördermassnahmen und Anreize gebe, um die Ausbreitung solcher Schottergärten zu
begrenzen.

POSTULAT
DATUM: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats und erklärte, er habe das Thema
Verschotterung öffentlicher und privater Grünflächen bereits im Rahmen eines
Pilotprojekts des Aktionsplans zur Umsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz
thematisiert. Im Jahr 2022 würden die Ergebnisse aus diesem Pilotprojekt evaluiert und
geprüft, ob Massnahmen zu ergreifen sind.
Nachdem das Postulat zweimal von SVP-Vetretern bekämpft worden war, kam es in der
Sommersession 2021 doch noch in den Nationalrat. Dort argumentierte Erich Hess (svp,
BE) für eine Ablehnung des Postulats, da es in die Privatsphäre eingreife, indem es der
Bevölkerung vorschreiben wolle, wie private Gärten gestaltet werden sollten.
Umweltministerin Sommaruga hingegen plädierte für Annahme des Vorstosses. Sie
verwies dabei auf die Forderung der GPK-NR, dass der Bundesrat mehr zum Schutz der
Biodiversität unternehmen solle, sowie auf den bundesrätlichen Gegenvorschlag zur
Biodiversitäts-Initiative, der einen Fokus auf die Gestaltung des Siedlungsraumes lege
und damit ebenfalls zur Stossrichtung des Postulates passe. Der Nationalrat nahm das
Postulat schliesslich mit 122 zu 62 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) klar an. Die
ablehnenden Stimmen stammten von einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie von
Minderheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 30

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Der Nationalrat nahm oppositionslos zwei analoge parlamentarische Initiativen Eymann
(lp, BS) (00.426) und Tschäppät (sp, BE) zur Änderung der obligationenrechtlichen
Bestimmungen über das Arbeitszeugnis (Art. 330a OR) an. Anlass für die Vorstösse war
die in den letzten Jahren weit verbreitete Praxis, Arbeitszeugnisse in verklausulierter
Form abzufassen. Während die Initiative Eymann in der Form der allgemeinen Anregung
gehalten war, verlangte jene von Tschäppät ausdrücklich, dass das Arbeitszeugnis
„wahr, wohlwollend, klar und vollständig“ sein muss. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2001
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Mit parlamentarischen Initiativen versuchten Vertreter des links-grünen Lagers erneut
vergebens, eine Aufweichung der Betäubungsmittelgesetzgebung im Sinn eines
straffreien Erwerbs und Konsums von harten Drogen zu erreichen. Nationalrat
Tschäppät (sp, BE; Pa.Iv. 92.401) verlangte bei der Zuteilung des Strafmasses eine
Differenzierung zwischen Drogenhändlern, die aus reiner Gewinnsucht handeln, und
süchtigen Dealern, die ausschliesslich zur Finanzierung des eigenen Konsums
Kleinhandel betreiben. Obgleich die vorberatende Kommission der Initiative zustimmen
wollte, wurde sie im Plenum recht deutlich abgelehnt. Noch weniger Erfolg hatte eine
bereits von der Kommission abgewiesene parlamentarische Initiative der grünen
Fraktion, welche Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln zum Eigenbedarf straffrei
gestalten, den Umgang mit Cannabis zulässig erklären sowie die Abgabe sogenannt
harter Drogen durch die Kantone gestatten wollte (Pa.Iv. 92.441). Mit einem
überwiesenen Postulat forderte Rechsteiner (sp, SG) den Bundesrat auf, Szenarien
einer Drogenpolitik ohne Prohibition erarbeiten zu lassen  (Po. 92.3590). Diese sollen
alle Risiken und insbesondere einen Vergleich mit der bisherigen, durch
Kriminalisierunggeprägten Drogenpolitik miteinbeziehen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Anlässlich seiner ersten grossen Drogendebatte in der Frühjahrssession behandelte der
Nationalrat auch mehrere drogenpolitische Vorstösse aus den eigenen Reihen.
Vordergründig aus formalen Gründen, vor allem aber weil sie durch eine Annahme von
"Jugend ohne Drogen" in der Volksabstimmung ganz oder teilweise obsolet würden,
wies der Rat drei parlamentarische Initiativen an die Kommission zurück. Diese
Vorstösse verlangten, dass durch ein Umdenken in der Drogenpolitik der Schwarzhandel
und die Drogenkriminalität eliminiert werde (Hubacher, sp, BS, Pa.Iv. 93.454), dass bei
Drogenkonsumenten vermehrt der fürsorgerische Freiheitsentzug eingesetzt werden
solle (Heberlein, fdp, ZH, Pa.Iv. 94.423) sowie dass der Drogenkonsum straffrei zu
gestalten und die medizinisch indizierte Heroinabgabe definitiv in den Katalog der
möglichen Therapieformen aufzunehmen sei (Tschäppät, sp, BE, Pa.Iv. 94.437). Aus

MOTION
DATUM: 21.03.1996
MARIANNE BENTELI
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analogen Überlegungen - allerdings hier auf "DroLeg" gemünzt - schob der Rat auch die
Ratifizierung der UNO-Konvention von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit
Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen auf. Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH) auf
umgehende Unterbreitung des Wiener Abkommens wurde als erfüllt abgeschrieben
(95.3156). Eine Motion Maspoli (lega, TI) für eine stationäre Zwangsbehandlung von
Drogenkranken wurde klar verworfen (Mo. 94.3337), eine Motion Comby (fdp, VS),
welche die flächendeckende Einführung von Drogen-Ombudspersonen in den Schulen
verlangte, hingegen als Postulat überwiesen. Eine vom Ständerat im Vorjahr teilweise
gutgeheissene Motion Morniroli (lega, TI), welche die Erstellung eines ausformulierten
Drogenkonzeptes verlangte, passierte im Nationalrat nur als Postulat (94.3579). 33

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Mai 2020 forderte Erich Hess (svp, BE) in einer parlamentarischen Initiative, dass
künftig AHV- und IV-Kinderrenten nur noch für in der Schweiz wohnhafte Kinder
ausbezahlt werden. Mit den Kinderrenten sollen die Lebenshaltungskosten von Kindern
in der Schweiz finanziert werden, argumentierte der Initiant, im Ausland würden
Auswanderer damit hingegen ihr Leben finanzieren. Zudem würden «im Ausland Kinder
von Einheimischen als eigene anerkannt, um so an die Geldzahlungen zu gelangen». 
Mit Verweis auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, auf verschiedene bilaterale
Sozialversicherungsabkommen sowie darauf, dass die Rentnerinnen und Rentner, die
heute im Ausland lebten, früher genauso Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hätten,
beantragte die SGK-NR mit 18 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Glarner (svp, AG) verlangte hingegen eine Reduktion des
Missbrauchspotenzials durch «zielgerichtete [...] Gesetzesänderungen». 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative von
Erich Hess (svp, BE), wonach AHV- und IV-Kinderrenten zukünftig nur noch für in der
Schweiz wohnhafte Kinder ausbezahlt werden sollen. Erich Hess und Andreas Glarner
(svp, AG) erläuterten dabei die Funktionsweise der von ihnen angeprangerten
kriminellen Machenschaften, die zu unzulässigen Bezügen von Kinderrenten im Ausland
führten. So gingen beispielsweise Mütter mit vielen Kindern auf AHV-Rentner zu oder
man besorge sich eine Bescheinigung für nicht vorhandene Kinder. Lorenz Hess (bdp,
BE) wehrte sich einerseits gegen den Begriff «Geschäftsmodell», den Glarner
verwendet hatte, da solche Machenschaften nur in Einzelfällen vorkämen. Zudem
erhielten nach der Formulierung der parlamentarischen Initiative auch Personen, die
mit ihren eigenen Kindern aus der Schweiz ausgereist sind, keine Kinderrenten mehr.
Mit 136 zu 52 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen Folgegeben aus, Zustimmung
fand die Initiative in der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ergänzungsleistungen (EL)

Mit Einverständnis des Urhebers wurde eine Motion Tschäppät (sp, BE) in Postulatsform
angenommen. Er beantragte, die Pauschale für die Krankenkassenprämie sei durch
einen vom Bundesrat jährlich festzulegenden Betrag für die Kostenbeteiligung nach
KVG aufzustocken. Tschäppät möchte verhindern, dass besonders die älteren
Rentnerinnen und Rentner wegen der damit verbundenen bürokratischen Hürden auf
die Rückforderung der Kostenbeteiligung verzichten und diese Beträge beim
Existenzbedarf einsparen. 36

MOTION
DATUM: 30.09.2002
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Berufliche Vorsorge

In der Sommersession 2021 lehnte der Nationalrat ein Postulat von Erich Hess (svp, BE)
stillschweigend und diskussionslos ab, mit dem er die Prüfung von altersunabhängigen
BVG-Beiträgen forderte. Dass die Beiträge für Personen über 55 Jahren um 11
Prozentpunkte höher lägen als für Personen bis 34 Jahren, erschwere älteren Personen
die Jobsuche stark, kritisierte Hess und forderte entsprechend ein Modell wie in der
Gastrobranche mit gleich hohen Beiträgen. Mit Verweis auf die aktuelle
Pensionskassenreform, in der die Abstufung vereinfacht und abgeflacht werden soll,
hatte der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung empfohlen. 37

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Private Vorsorge

Einen Einkauf in die Säule 3a ermöglichen wollte Erich Ettlin (cvp, OW) im Juni 2019 mit
einer Motion. Der Bundesrat soll die Möglichkeit schaffen, dass Personen, welche in
früheren Jahren keine oder nur Teilbeiträge in die Säule 3a einbezahlt haben, zeitlich
und finanziell begrenzte, aber im Einkaufsjahr vollständig vom steuerbaren Einkommen
abziehbare Nachzahlungen vornehmen können. Dies soll aber nur alle fünf Jahre
möglich sein, auf den maximalen Einkaufsbetrag für Selbständigerwerbende begrenzt
sein und Wohneigentumsbezüge nicht berücksichtigen. Hingegen soll auch für
diejenigen Jahre nachbezahlt werden können, in denen eine Person kein AHV-
Einkommen aufwies. Seine Motion begründete Ettlin damit, dass durch die Reduktion
der überobligatorischen Rentenhöhe in der beruflichen Vorsorge die dritte Säule für
die Erhaltung der gewohnten Lebenshaltung wichtiger werde. Mit dieser Motion gebe
man den Personen, die früher den Maximalbetrag mangels AHV-Einkommen oder
finanzieller Mittel nicht haben einzahlen können – also einem Drittel der 3a-
Kontoinhaberinnen und -inhaber – die Möglichkeit, ihre private Vorsorge zu stärken. 
Der Bundesrat wies allerdings mit Verweis auf seine Antwort zur Motion Hess (svp, BE;
Mo. 18.3836) darauf hin, dass die Vorlage Ettlin lediglich Personen mit einem
steuerbaren Einkommen von über CHF 100'000 Franken pro Jahr zugute käme. Zudem
habe sie nicht abschätzbare Folgen für die Steuereinnahmen. 
In der Herbstsession 2019 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei widersprach der
Motionär der Ansicht des Bundesrates: Es würden eben nicht nur Personen mit
höherem Einkommen von einer solchen Regelung profitieren, sondern «Leute wie du
und ich». Für sehr wohlhabende Personen hingegen seien die Einkaufsmöglichkeiten
aufgrund der Einschränkungen nicht interessant. Diese Ausführungen ergänzte Joachim
Eder (fdp, ZG) um den Hinweis, dass dieser Vorschlag die Eigenverantwortung in der
Säule 3a stärken wolle. Paul Rechsteiner (sp, SG) pflichtete hingegen der Einschätzung
des Bundesrats bei und verwies darauf, dass durch die Säule 3a ausser dem
Steuerabzug keine Rendite erwirtschaftet werde und sie entsprechend nicht zur
Sicherung der Lebensführung im Alter tauge. Schliesslich habe diese Änderung grosse
Auswirkungen auf die Kantone und könne somit nicht ohne deren Anhörung
beschlossen werden – insbesondere nicht von der Kantonskammer. In der Folge
beantragte Anne Seydoux-Christe (cvp, JU), die Motion der Kommission zuzuweisen,
was sowohl der Motionär als auch der Rat mit 20 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ablehnten. Mit demselben Stimmenverhältnis nahm die kleine Kammer anschliessend
die Motion an. 38

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 reichte Erich Hess (svp, BE) eine Motion für eine Stärkung der
persönlichen Altersvorsorge ein. Durch eine von den Steuern abzugsfähige
Maximaleinzahlung von CHF 15'000 pro Jahr (für Erwerbstätige ohne berufliche
Vorsorge CHF 45'000 pro Jahr) anstelle der bisherigen CHF 6'768 soll die private
Vorsorge attraktiver gemacht werden. 
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab, da bereits jetzt nur 13 Prozent der
Steuerzahlenden den Maximalbetrag der dritten Säule geltend machen können. Zwei
Jahre nach Einreichung wurde die Motion im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 39
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

Die Zusatzfinanzierung der ALV war in der Herbstsession 2020 in National- und
Ständerat unumstritten. Nachdem die beiden Gesundheitskommissionen einstimmig
Annahme der Vorlage beantragt hatten, folgten ihnen die Räte nach kurzen
Präsentationen durch die Kommissionssprechenden und Bundesrat Parmelin.
Einstimmig nahmen Nationalrat (179 zu 0 Stimmen) und Ständerat (37 zu 0 Stimmen) die
Zusatzfinanzierung in der Gesamtabstimmung an. In der Abstimmung zur
Dringlichkeitsklausel (198 zu 2 Stimmen; ablehnende Stimmen: Alfred Heer, svp, ZH und
Erich Hess, svp, BE) und in der Schlussabstimmung (194 zu 1 Stimmen; ablehnende
Stimme: Erich Hess) gab es im Nationalrat geringen Widerstand, im Ständerat erneut gar
keinen (je 44 zu 0 Stimmen). 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

L'initiative parlementaire Hess (udc, BE) vise à plafonner l'aide sociale pour les
étrangers. Le droit actuel prévoit que les personnes étrangères au bénéfice d'un
permis B ou C qui ont perçu des prestation sociales supérieures à 50'000 et
respectivement 80'000 francs doivent faire l'objet d'un contrôle systématique dans
l'optique d'un éventuel retrait du permis de séjour. L'initiative va plus loin et propose
un retrait systématique et irrévocable. 
La majorité de la CIP-CN avait recommandé de ne pas donner suite au texte, les
mesures proposées étant trop strictes et les compétences des différents niveaux
politiques insuffisamment claires. L'initiative a seulement reçu 60 voix UDC, et les 112
conseillers et conseillères nationales restantes ont rejeté le texte. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

En septembre 2019, le Conseil des Etats a adopté le projet de modification de la loi
sur les allocations familiales, à l'unanimité. Puis, lors du vote final au Conseil national,
seul le député Erich Hess s'y est opposé. Le vote final au Conseil des États n'a été
qu'une formalité, puisqu'il a voté encore une fois à l'unanimité, sur le projet accepté
quelques jours avant. Les mères au chômage auront ainsi droit aux allocations familiales
même si le père n'a pas reconnu l'enfant ou si elles touchent une allocation de
maternité. Les allocations pour jeunes en formation seront en outre versées plus tôt. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Dass noch immer ein Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende in der
Schweiz herrsche, wie dies ein vom Bundesrat verabschiedeter Bericht bereits 2006
nachgewiesen hatte, wurde 2014 überdeutlich. Ein paar Tage vor Eröffnung der BEA
liessen sich einige hundert Fahrende auf der Kleinen Allmend im Berner Wankdorf
nieder, um gegen die Platznot zu protestieren. Da das Areal für Parkplatzmöglichkeiten
während der BEA vorgesehen war, beschloss die Stadt Bern bereits am ersten Tag nach
Protestbeginn die Räumung des Areals. Die Fahrenden verliessen das Gelände nicht
freiwillig, worauf die Polizei über 70 Personen einer Personenkontrolle unterzog. Kurz
darauf bewilligten die Städte Bern und Biel, wohin die Fahrenden nach der Räumung
der Kleinen Allmend weiterzogen, je einen provisorischen Durchgangsplatz. Der Berner
Stadtpräsident Alexander Tschäppät äusserte Kritik am eigenen Kanton, da seit dem
Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2003 nichts unternommen worden war, um den
Rechtsanspruch der Fahrenden durchzusetzen. Zwei Drittel aller Stellplätze innerhalb
des Kantons befänden sich bereits in Bern und Biel. Gerhard Müllhauser, Sprecher der
Schweizer Fahrenden, hob den Kanton Aargau als einziges Beispiel mit Vorbildcharakter
hervor. Seit 2007 sorgt dort die Fachstelle Fahrende für den Bau neuer sowie für den
Unterhalt bestehender Plätze. Darüber hinaus ermöglichen Besuche der Behörden auf
dem Gelände einen regelmässigen Dialog. Die Akzeptanz der Fahrenden bei der
Aargauer Bevölkerung sei hoch, betonte der Leiter der Fachstelle. Dies könne jedoch
darauf zurückzuführen sein, dass alle Plätze mit einer Ausnahme ausschliesslich für

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.04.2014
MARLÈNE GERBER
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Schweizer Fahrende vorgesehen seien. Gegenüber ausländischen Fahrenden bestünden
nach wie vor grosse Vorbehalte. Ein im September publizierter Bericht der
Europäischen Rassismuskommission (ECRI), der sich auf eine 2013 durchgeführte
Studie über die Qualität der Schweizer Medienberichterstattung über Roma berief,
stellte seit 2007 zwar eine Zunahme der Schweizer Medienberichterstattung über Roma
fest. Dabei sei aber nicht wie in anderen Staaten die erlittene Diskriminierung der Roma
Thema der Beiträge, sondern es kursierten vorwiegend negative Schlagzeilen, was einen
entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Gruppe hätte. In ihrem
Bericht hält die ECRI fest, dass in Erfüllung des Artikels 19 des
Kulturförderungsgesetzes, welcher den Fahrenden ermöglichen soll, im Einklang mit
ihrer Kultur zu leben, kaum Fortschritte erzielt würden, resp. sich die Situation in den
letzten Jahren teilweise gar verschlechtert habe. Die Kommission empfahl den
Schweizer Behörden dringlichst, zusätzliche Stellplätze zu schaffen und angemessene
Massnahmen zur Verbesserung der Bildung der Kinder der Fahrenden zu treffen. Ende
November präsentierte der Bundesrat seine Kulturbotschaft und damit auch ein
Bekenntnis zur Verbesserung der Situation von Fahrenden. Die zu diesem Zwecke
eingesetzte Arbeitsgruppe traf sich im November bereits zu einem ersten Treffen, das
jedoch mit dem frühzeitigen Verlassen von Vertretern der betroffenen Gruppen abrupt
endete. Diese fühlten sich nicht ausreichend involviert und sahen ihre Forderung nach
sofortiger Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen nicht umgesetzt. Ende Jahr wurde
bekannt, dass die Gespräche im Folgejahr doch wieder aufgenommen werden sollen. 43

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates stellte einen Bericht zur
Sektenproblematik in der Schweiz vor. Dieser verlangt vom Bundesrat, in diesem
Bereich endlich eine unmissverständliche politische Haltung zum Ausdruck zu bringen,
eine gesamtschweizerische und konfessionell unabhängige Informations- und
Beratungsstelle einzurichten sowie mit Informationskampagnen über die
vereinnahmenden Tendenzen solcher Gruppierungen aufzuklären. Nach Ansicht der
Kommission lässt sich das Desinteresse der Behörden nicht länger mit dem Verweis auf
die Religionsfreiheit rechtfertigen. Der Staat sei hier sehr wohl gefordert, denn die
Indoktrinierung durch derartige Bewegungen stelle ein gesellschaftliches Problem dar,
dem nicht einfach mit Gleichgültigkeit begegnet werden könne, vor allem da die
Schweiz neben England und den Niederlanden das Land sei, in dem proportional zur
Bevölkerung am meisten vereinnahmende Bewegungen bestehen.
Gravierende Gesetzeslücken machte die GPK nicht aus, meinte aber, es könnten beim
Konsumentenschutz (Täuschung und Übervorteilung), der kantonalen
Gesundheitsgesetze (Schutz vor dubiosen Heilverfahren) sowie beim Kinderschutz
(wenn die Eltern in Sekten aktiv sind) noch Handlungsmöglichkeiten bestehen;
insbesondere dachte die Kommission an gesetzliche Leitplanken, wie sie bei
Kleinkrediten oder beim Leasinggeschäft angewendet werden. 
Die GPK befasste sich bei ihrer Untersuchung bewusst nicht mit einzelnen Gruppen,
sondern mit den Methoden der Vereinnahmung, der Abhängigkeit der Anhänger, den
totalitären Strukturen sowie den finanziellen, arbeitsrechtlichen, sozialen und
seelischen Schäden, die Anhänger von vereinnahmenden Bewegungen erleiden können.
Namentlich nannte die Kommission die geistige Entmündigung und die Entfremdung
von den Familien. Die GPK erhofft sich von ihrer Arbeit vor allem auch einen
Aufklärungseffekt. Wie Kommissionspräsident Tschäppät (sp, BE) bei der Präsentation
des Berichtes ausführte, soll der Bundesrat mit einer offenen Informationspolitik über
Sekten ein klares Signal in der Bevölkerung setzen, den Betroffenen Mut geben, sich
öffentlich zu äussern und damit entscheidend zur Prävention beitragen. Gerade in
diesem Graubereich zwischen persönlicher Freiheit und Gesetzesverletzung sei eine
klare Haltung des Staates von grosser Bedeutung. 44

BERICHT
DATUM: 03.07.1999
MARIANNE BENTELI

Entgegen dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrates vom
Vorjahr, sieht der Bundesrat keinen Anlass, eine schweizerische «Sektenpolitik» zu
definieren. In seiner Stellungnahme attestierte der Bundesrat der GPK, ein
gesellschaftlich bedeutendes Thema aufgegriffen zu haben. Der Ruf nach staatlichen
Eingriffen zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen sei zwar verständlich,
doch sei das Staatswesen an die Grenzen der Rechtsordnung gebunden. Der Bundesrat
müsse die Glaubens- und Gewissensfreiheit respektieren und der föderalistischen
Struktur der Schweiz, welche die Kultushoheit den Kantonen überantwortet, Rechnung
tragen. Er nehme gegenüber Sekten und vereinnahmenden Bewegungen seit Jahren
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eine klare Haltung ein, doch sei es nicht seine Aufgabe, eine spezielle Sektenpolitik zu
formulieren. Die Staatsschutzorgane dürften nur dann aktiv werden, wenn konkrete
Anzeichen einer Gefährdung der inneren Sicherheit gegeben seien, es sich um
rassistische Aktivitäten oder organisierte Kriminalität handle resp. ein ausländisches
Verbot der Organisation vorliege. Der Präsident der GPK, der Berner SP-Nationalrat
Tschäppät, bezeichnete die Stellungnahme des Bundesrates als «peinlich». Es gehe
nicht um die Glaubens- und Religionsfreiheit, sondern um den Missbrauch von
abhängigen Mitgliedern in vereinnahmenden Gruppierungen. Die Haltung der
Landesregierung sei auch im europäischen Umfeld unverständlich. Frankreich,
Deutschland, Österreich und Belgien hätten in der Sektenfrage Massnahmen ergriffen,
obgleich auch diese Länder sich der Glaubensfreiheit verpflichtet fühlten. Diese
Haltung des Bundesrat wurde auch von der «Infosekta», einer privaten
Dokumentationsstelle, die seit rund zehn Jahren vereinnahmende Gruppierungen
beobachtet, als das Phänomen über Gebühr verharmlosend scharf kritisiert 45

Archive, Bibliotheken, Museen

In der Sommersession 2016 wurden gleichentags zwei Motionen mit
Themenschwerpunkt «Raubkunst» verjährungsbedingt unbehandelt abgeschrieben.
Die Motion Tschäppät (sp, BE; Mo. 14.3497) hätte die Schaffung gesetzlicher Grundlagen
und Bereitstellung finanzieller Mittel gefordert, damit in Zusammenarbeit mit den
Kantonen (EDK) und Museumsverbänden die Provenienzuntersuchungen für seit 1933
erworbene Sammlungen öffentlicher Museen und Dritter hätten durchgeführt und
entsprechende Ergebnisse hätten publiziert werden können. Die Motion Reynard (sp,
VS; Mo. 14.3480) hätte das Hinwirken des Bundesrates im multilateralen Rahmen
gefordert, damit die Verbindlichkeiten und Anwendungsbereiche der Washingtoner
Richtlinien zur Raubkunst international hätten gestärkt und ausgeweitet werden sollen.
Der Bundesrat hatte bereits im Sommer 2014 beide Motionen zur Ablehnung beantragt,
da zum einen die Frage der gesetzlichen Grundlagen und zusätzlicher finanzieller Mittel
bereits im Rahmen der Kulturbotschaft 2016–2019 geklärt werde und zum anderen auf
internationaler Ebene keine weiteren zwischenstaatlichen Bestrebungen zur Stärkung
der Richtlinien bekannt seien und ein Alleingang der Schweiz daher keine
Notwendigkeit darstelle. 46

MOTION
DATUM: 17.06.2016
MELIKE GÖKCE

Film

Mitte Jahr vermeldete das BAK, der Kredit für die Produktionsbeiträge 2000 (CHF 7,6
Mio) sei bereits erschöpft. Entgegen seiner ursprünglichen Absicht, eine Erhöhung des
ordentlichen Filmkredits erst mit dem Finanzplan 2002-2004 vorzunehmen, beantragte
der Bundesrat daraufhin bereits für 2001 einen Zusatzkredit von CHF 4 Mio . Die
Kommission des Nationalrates stutzte den Antrag auf 3,7 Mio zurück; die Grüne Fraktion
beantragte, dem Bundesrat zu folgen, während eine Minderheit aus der SVP den Status
quo beibehalten wollte. Obgleich Nationalrat Tschäppät (sp, BE) als Präsident von
„Cinésuisse“, dem Dachverband aller schweizerischer Filminteressierten und
Filmbranchen, auf die Bedeutung des Filmschaffens als Träger des Images eines Landes
verwies und vorrechnete, dass der Filmkredit gut angelegtes Geld sei, da allein die
Steuereinnahmen von Bund und Kantonen ein Vielfaches der gewährten Subventionen
betragen, stimmte das Plenum mit 90 zu 68 Stimmen dem Antrag der Kommission zu.
Keine Chance hatte auch der SVP-Minderheitsantrag, der mit 132 zu 34 Stimmen klar
verworfen wurde. Der Ständerat genehmigte den gekürzten Kredit stillschweigend. Der
Finanzplan 2002-2004 sieht vor, dass der Kredit für die Produktionsbeiträge bis zum
Ende der Periode um 2,5 weitere Millionen aufgestockt wird. Das gesamte Filmbudget,
welches auch andere Posten (Ausbildung, Festivals etc.) umfasst, soll im gleichen
Zeitraum von CHF 21,5 Mio. im laufenden Jahr auf 32,5 Mio 2004 angehoben
werden.Siehe dazu auch die Ausführungen von Bundesrat Dreifuss zu einer
abgeschriebenen Empfehlung Cottier (cvp, FR) (Empfehlung 00.3405). Vom Bericht des
Bundesrates zum Finanzplan 2002-2004 nahmen beide Kammern Kenntnis, ohne dabei
den Filmkredit zu erwähnen. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2000
MARIANNE BENTELI
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Verbände

An der Jahresversammlung des Schweizer Städteverbandes forderte Alexander
Tschäppät, Nationalrat (sp, BE) und Stadtpräsident von Bern, mehr politisches Gewicht
für Städte und Agglomerationen. Eine Studie, die der Verband beim
Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel in Auftrag gegeben hatte, zeigte auf, dass die
80% der Erwerbstätigen, welche in urbanen Zentren arbeiteten, 84% der Schweizer
Wirtschaftsleistung erbrächten. Das Stimmgewicht der städtischen Bevölkerung im
Vergleich zur ländlichen stehe in drastischem Gegensatz zu diesen Resultaten: Eine
einzige Urner Stimme wiege heute bei nationalen Abstimmungen mehr als 32 Mal so viel
wie eine aus Zürich. Der Städteverband stellte deswegen einen Forderungskatalog auf,
welcher u. a. eine gesamtheitliche Sozial- und Integrationspolitik, mehr Geld für
städtische Verkehrsinfrastrukturen und einen stärkeren Einbezug der Städte in die
Energiepolitik verlangte. 48
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